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Referat: 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den unterschiedlichen Anforderungen 
an einer Kernsanierung, die von dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) vorgegeben werden. Es wer-
den unterschiedliche Sanierungskonzepte erstellt und deren Einfluss auf die 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor untersucht. Der 
bauliche Mehraufwand, der getätigt werden muss um den Anforderungen der 
BEG zu entsprechen, wird nach Erstellung der Sanierungskonzepte wirtschaft-
lich bewertet.   
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1 Einführung  

Um in das Thema „Bewertung des Mehraufwandes zur Erfüllung der Anforderungen der 

„Bundesförderung für effiziente Gebäude“ “, einzuleiten, wird zunächst die Ausgangssitua-

tion und die Aktualität der Thematik beschrieben. Die Forschungsfragen als elementarer 

Bestandteil dieser Arbeit, leiten sich aus der Problemstellung und dem allgemeinen Er-

kenntnissinteresse ab.  

1.1 Ausgangssituation 
Der Gebäudesektor erzeugt in Deutschland einen wesentlichen Anteil des jährlichen Ge-

samtenergiebedarfs und den jährlichen Treibhausgasemissionen des gesamten Bundes-

gebietes. Das Klimaschutzziel 2020, das eine Treibhausgasreduzierung von 40 Prozent 

gegenüber dem Jahr 1990 vorausgesetzt hat, wurde innerhalb Deutschlands erreicht, im 

Gebäudesektor wurden die Ziele jedoch verfehlt.1 „Am 24.06.2021 hat der Deutsche Bun-

destag ein neues Bundes-Klimaschutzgesetz beschlossen“2. Die Klimaschutzziele wurden 

verschärft - beispielsweise wurde das deutsche Treibhausgasminderungsziel für das Jahr 

2030 von 55 Prozent auf 65 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 angehoben.3 Um sicher zu 

stellen, dass alle fünf Sektoren4 ihre Klimaschutzziele bis 2030 erreichen, wurden von der 

Bundesregierung für jeden Sektor jährliche Emissionshöchstmengen definiert, die gleich-

zeitig ein transparenteres Monitoring darstellen. Damit der Gebäudesektor seine zukünfti-

gen Ziele erreicht, versucht die Bundesregierung finanzielle Anreize zu schaffen, um einen 

klimafreundlicheren Gebäudesektor zu fördern.  

Neben dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), welches am 01.11.2020 in Kraft trat und den 

gesetzlichen Rahmen aller Maßnahmen im Gebäudesektor stellt, wurde die Richtline „Bun-

desförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) im selben Jahr, am 17.12.2020 veröffentlicht 

und trat erstmals im Januar 2021 in Kraft. Die im GEG definierten Mindestanforderungen 

an Bauvorhaben werden in der BEG verschärft, dafür aber finanziell gefördert. Die 

 

1 Vg . Bundesreg erung (2021): Deutsch and b e bt m K maschutz auf Kurs. 
2 BMW  (2021): Deutsche K maschutzpo t k. 
3 Vg . BMW  (2021): Deutsche K maschutzpo t k.  
4 Fünf Sektoren: Energ ew rtschaft, Industr e, Verkehr, Gebäude, Landw rtschaft, Abfa w rtschaft und Sonst ges. 
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Bundesregierung versuchte durch die Zusammenlegung verschiedener Gesetze5 im GEG 

und durch den Ersatz bestehender Förderprogramme6 durch die BEG7, gesetzliche Min-

destanforderungen an Bauvorhaben klarer und einfacher zu definieren und Förderungspro-

zesse zu vereinfachen und zu optimieren.  

1.2 Problemstellung & Erkenntnisinteresse  
Das Ziel, einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 zu erreichen, wurde vor mehr als 

10 Jahren publiziert. Neben energieeffizienten Neubauten spielt die Sanierung von Be-

standsobjekten bei diesem Thema ebenfalls eine entscheidende Rolle. Dennoch liegt die 

Sanierungsrate derzeit bei knapp einem Prozent, was sich Hochrechnungen zufolge als 

deutlich zu niedrig erweist. Da der Gebäudesektor grundsätzlich lange Investitionszyklen 

aufweist und insbesondere Kernsanierungen im Regelfall nur einmal je Generation durch-

geführt werden, bleibt keine Zeit, die Umsetzung auf den nächsten Zyklus zu verschieben.8 

Um Bauherren9 und Eigentümern bessere Anreize für Heizungsmodernisierungen, Dach- 

und Fassadendämmung oder einen Fensteraustausch zu schaffen, wurde 2020 mit der 

BEG die energetische Gebäudeförderung des Bundes neu aufgesetzt.10  

Bei den Berliner Energietagen 2022 wurden folgende Aussagen auf die Frage: „Die ener-

getische Sanierungsrate des Jahres 2022 schätze ich auf…?“ von Experten der Branche 

getroffen:11 

„1,2 Prozent wegen der Wirkung der BEG“ – Axel Gedaschko, Präsident des Bundesver-

bands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW). 

„0,99999 Prozent“ – Dr. Melanie Weber-Moritz, Bundesrektorin des Deutscher Mieter-

bunds. 

„1,5 Prozent“ – Dr. Patrick Graichen – Direktor von Agora Energiewende. 

 

5 Energ ee nsparungsgesetz (EnEG), das Erneuerbare-Energ en-Wärmegesetz (EEWärmeG) und d e Energ e-
e nsparverordnung (EnEV). 
6 CO2-Gebäudesan erungsprogramm, Marktanre zprogramm für erneuerbare Energ en m Wärmemarkt, An-
re zprogramm Energ eeff z enz und He zungsopt m erungsprogramm.  
7 Vg . BMWK (2022): R cht n e für d e Bundesförderung für eff z ente Gebäude, S. 1.  
8 Vg . Bau (2021): San erungsrate erhöhen, S.1 (07.12.2022). 
9 Das gener sche Masku n w rd n d eser Arbe t ste vertretend für a e Gesch echter verwendet.  
10 Vg . Bau (2021): San erungsrate erhöhen, S.1 (07.12.2022).  
11 Vg . Pöschk (2021): Fünf Fragen zum Thema K maschutz n Gebäuden an…, (06.12.2022). 
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„Die Sanierungsrate muss von 0,8 auf mindestens 3 Prozent anwachsen. Mit den beste-

henden Maßnahmen wird sie nicht steigen.“ – Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der 

Deutschen Umwelthilfe. 

„1,3 Prozent, sie wird durch die großzügige Förderung der BEG nun endlich steigen! […]“ 

– Taco Holthuizen, Geschäftsführer bei eZeit Ingenieure GmbH. 

Die Meinungen zur Höhe der aktuellen Sanierungsrate unterscheiden sich unter den be-

fragten Personen enorm. Einige sehen enormes Potential in der BEG zur Steigerung der 

Sanierungsrate, andere zweifeln an dieser These.  

Vergleicht man die Anforderungen an Sanierungen des GEG mit denen der BEG, werden 

bedeutende Unterschiede deutlich. Die Ansprüche der BEG an ein förderfähiges Vorhaben 

sind wesentlich höher als die im GEG genannten Mindestanforderungen der unterschiedli-

chen Bauvorhaben. Steht ein Bauherr oder Eigentümer vor einer geplanten Maßnahme, 

stellt sich zwangsläufig die Frage, welchen Standard das Ergebnis aufweisen soll und nach 

welchen Anforderungen gearbeitet wird. Bezogen auf das übergeordnete Ziel, der Redu-

zierung der jährlichen Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor, wäre der energetisch 

bestmögliche Standard die logische Schlussfolgerung. Um eine Entscheidung zu treffen, 

muss der Mehraufwand des Bauvorhabens, um förderfähig zu sein und um diesem Ziel zu 

entsprechen, dem finanziellen Aufwand gegenübergestellt werden.  

Ziel der Untersuchung dieser Arbeit st es, die angedeuteten unterschiedlichen Anforderun-

gen des GEG und der BEG an Sanierungen zu erfassen und gegenüberzustellen. Es soll 

herausgefunden werden, ob in der BEG Potential als Mittel zur Steigerung der Sanierungs-

rate steckt und durch die Förderung die Sanierung auf den energetisch bestmöglichen Stan-

dard voran getrieben wird. Anhand eines praxisnahen Beispiels, der Kernsanierung eines 

Nichtwohngebäudes (NWG), soll der Mehraufwand der Anforderungen der BEG ermittelt 

und wirtschaftlich bewertet werden.  

Aufgrund der Aktualität der Thematik liegt das Erkenntnissinteresse der kritischen Hinter-

fragung der BEG, ihren Anforderungen sowie der Effizienzbewertung der Mehraufwände 

bei einem Großteil der Bau- und Immobilienbranche sowie vieler Privatpersonen. Nicht-

wohngebäude haben einen Anteil von 36 Prozent am Gesamtenergieverbrauch in 
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Deutschland.12 Die energetische Verbesserung dieser Gebäude und die Reduzierung des 

Energieverbrauchs gilt daher als nicht zu vernachlässigen.  

Folgende Forschungsfragen stellen zentralen Bestandteil dieser Untersuchung dar:  

- In welchen Aspekten und in welchem Umfang unterscheidet sich die Sanierung des 

Nichtwohngebäudes nach GEG- und BEG-Standard?   

- Kann der finanzielle Mehraufwand, der getätigt werden muss, um das Gebäude auf 

den energetisch bestmöglichen Standard zu sanieren, durch die finanzielle Förde-

rung der BEG gedeckt werden? 

- Inwiefern tragen die Anforderungen des GEG und der BEG zur Zielerreichung der 

Emissionsreduzierung im Gebäudesektor bei?  

- Wie hoch ist das Potential der BEG und deren Nutzen für den Endverbraucher die 

Sanierungsrate in Deutschland zu steigern?  

1.3 Aufbau und Methodik  
Die vorliegende Arbeit unterteilt sich in mehrere Schwerpunkte. Im ersten Abschnitt, wird 

auf das GEG und die BEG im Einzelnen genauer eingegangen. Anschließend wird das 

Betrachtungsobjekt vorgestellt und die Ausgangssituation des Gebäudes definiert. Der 

zweite Schwerpunkt ist die Erarbeitung der verschiedenen Sanierungskonzepte in Abhän-

gigkeit der Ansprüche des GEG und der BEG. Der Mehraufwand der Sanierungsvariante 

nach Vorgaben der BEG wird im letzten Teil wirtschaftlich bewertet und der GEG variante 

gegenübergestellt.  

Zur Erstellung der Sanierungsfahrpläne als auch der energetischen Bewertungen des Ge-

bäudes in seinen unterschiedlichen Zuständen, wird die Software „Energieberater 18599 

3D Plus“ von der Hottgenroth Software AG herangezogen. Die Software dient Energiebe-

ratern, Planern und Architekten zur energetischen Planung und Bewertung von Wohn- und 

Nichtwohngebäuden, ebenso wie zur Erstellung von Sanierungsfahrplänen sowie Nachwei-

sen nach GEG und BEG gemäß DIN 4108-6 und DIN 4701-10/12 sowie DIN 18599.13 Das 

Bestandsgebäude dieser Arbeit wird mit Hilfe des integrierten CAD-Moduls HottCAD auf-

genommen. Die Daten fließen im Programm automatisch in die energetische Planung der 

Sanierungsvarianten und in die Erstellung der erforderlichen Nachweise. Zusammen mit 

 

12 Vg . dena (2019): Stat st ken und Ana ysen zur Energ eeff z enz m Gebäudesektor, S. 14.  
13 Vg . Hottgenroth (2022): Energ eberater 18500 3D P us Vo vers on, (15.08.2022). 
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den integrierten Produktkatalogen für Baustoffe, Bauteile und Anlagentechnik ist es mög-

lich, die Sanierungsvarianten realitätsgetreu darzustellen und einander gegenüberzustel-

len.  

Die Kosten zur wirtschaftlichen Betrachtung werden dem Kostenplaner des Baukostenin-

formationszentrums für Deutsche Architektenkammern (BKI) und Daten des Institut Woh-

nen und Umwelt (IWU) entnommen. Die Tragfähigkeit der Sanierungskonzepte wird anhand 

einer dynamischen Investitionsrechnung im Anschluss an die Kostenermittlung geprüft und 

bewertet.  
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2 Anforderungen des GEG und der BEG an Sanie-

rungsvorhaben  

Die Grundlage für Sanierungsvorhaben sind die gesetzlichen Mindestanforderungen des 

GEG, das unter anderem den rechtlichen Rahmen zur Energieeffizienz von Gebäuden be-

inhaltet. Sofern die Förderung dieser Vorhaben im Fokus stehen, wird der Standard der 

Maßnahmen für mehr Energieeffizienz und der Einsatz von erneuerbaren Energien gemein-

sam unter dem Dach der BEG beschrieben. Ziel des Kapitels zwei ist, den gesetzlichen 

Mindestanspruch an der Sanierung eines Nichtwohngebäudes, in diesem Fall eines Büro-

gebäudes, mit den Ansprüchen der BEG gegenüberzustellen und eine Basis für spätere 

Berechnungen zu schaffen. Damit ein Vergleich vorgenommen werden kann, gilt es die 

relevanten Größen zunächst zu beschreiben. Im Anschluss werden die Anforderungen des 

GEG und der BEG separat analysiert.  

2.1 Begriffsdefinitionen  
Um bei der Planung und Beurteilung der Sanierungen dieser Arbeit einheitliche Standards 

festzulegen, werden zunächst die wesentlichen Einheiten und Werte beschrieben, die zur 

Analyse der Gebäude herangezogen werden. Im Folgenden werden die essenziellen Kenn-

ziffern erläutert und definiert.  

1. Jahres-Primärenergiebedarf:  
Ist „der jährliche Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes, der zusätzlich zum Ener-

giegehalt der eingesetzten Energieträger und von elektrischem Strom auch die vor-

gelagerten Prozessketten bei der Gewinnung, Umwandlung, Speicherung und Ver-

teilung mittels Primärenergiefaktoren einbezieht“.14 

 

 

 

 

 

14 §3 Absatz 15 GEG. 
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2. Gesamtenergiebedarf:  

ist „der nach Maßstab dieses Gesetzes bestimmte Jahres-Primärenergiebedarf […] 

b) eines Nichtwohngebäudes für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Kühlung 

sowie eingebaute Beleuchtung“.15 

3. Referenzgebäude:  
Wie bereits die EnEV 2014 wird im GEG und in der BEG das Konzept des Refe-

renzgebäudes angewendet, um die technische Ausstattung und den maximalen 

Jahres-Primärenergiebedarf zu ermitteln. Das Referenzgebäude ist ein „virtuelles 

Hilfsgebäude“ und hat die gleiche Geometrie, Nutzfläche und Ausrichtung wie das 

Gebäude „in Arbeit“.“16 Die Gebäudehülle (Außenwände, Fenster, Türen, Decken, 

Dach) sowie die Anlagentechnik sind standardmäßig, wie es das GEG für Nicht-

wohngebäude in Anlage 2 vorschreibt, ausgestattet.17 Die technischen Daten und 

Verbräuche des Referenzgebäudes dienen als Grundlage zur Berechnung der Aus-

stattung des zu sanierenden Gebäudes.  

 

4. Wärmedurchgangskoeffizient:  
Der Wärmedurchgangskoeffizient, abgekürzt „U-Wert“, beschreibt die Wärmedurch-

lässigkeit eines Bauteils auf Basis von Wärmeleitung.18 „Der U-Wert gibt an, welche 

Wärmeleistung durch das Bauelement pro Quadratmeter strömt, wenn die Außen- 

und Innenfläche einem konstanten Temperaturunterschied von einem Grad (1 K) 

ausgesetzt sind.“19 Der U-Wert wird in W/m2K angegeben und dient als Basis der 

energetischen Bewertung von einzelnen Baustoffen oder ganzen Bauteilen wie bei-

spielsweise von Außenwänden oder Dächern von Gebäuden. 

 

5. Transmissionswärmeverlust: 
„Den temperaturabhängigen Wärmeverlust, der durch Wärmeleitung aus einem Ge-

bäude an die äußere Umgebung abgegeben wird, nennt man Transmissionswär-

meverlust (H’T). Dieser ist ein Maß für die Dämmqualität der Außenbauteile eines 

Gebäudes. Je kleiner der Wert (in Watt / m2 Kelvin), desto energieeffizienter das 

Gebäude.20  

 

15 §3 Absatz 12 GEG. 
16 Tusch nsk  (2021): GebäudeEnerg eGesetz GEG 2020 -Kurz nfo.  
17 Vg . Tusch nsk  (2021): GebäudeEnerg eGesetz GEG 2020 -Kurz nfo. 
18 Vg . Paschotta (2020): Wärmedurchgangskoeff z ent, 12.09.2022.  
19 Paschotta (2020): Wärmedurchgangskoeff z ent, 12.09.2022. 
20 Vg . Energ e-Experten (2022): Wärmever uste durch “Transm ss on“ verstehen & berechnen, (18.10.2022).  
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6. CO2-Äquivalent 
Um die Auswirkungen von Emissionen verschiedener Treibhausgase (Kohlenstoff-

dioxid, Methan, Distickstoffoxid etc.) besser miteinander vergleichen zu können, 

werden sie entsprechend ihrem globalen Erwärmungspotential in CO2-Äquivalente 

umgerechnet.21 Kohlenstoffdioxid (CO2) ist hierbei die Ausgangsbasis und erhält 

den Wert 1 (1 kg CO2 = 1kg CO2-Äquivalent). 

 

7. Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) 
Der Gesamtenergiedurchlassgrad gibt an, „welcher Anteil der Energie der Sonnen-

einstrahlung durch das Fenster in den Raum gelangen kann, um dort zur Erwär-

mung beizutragen.“22 

2.2 Gegenüberstellung der Anforderungen des GEG und der 
BEG 

Um die Anforderungen des GEG und der BEG gegenüberzustellen, müssen die beiden 

Schriften analysiert und relevante Kennwerte herausgefiltert werden. Ziel ist es, eine Ver-

gleichsgrundlage zu schaffen, auf deren Basis die Sanierungskonzepte des Bürogebäudes 

erstellt werden können. Im selben Zug gilt es, den baulichen Mehraufwand möglichst pra-

xisnah ermitteln zu können. Im ersten Schritt wird auf das GEG und die BEG eingegangen 

und relevante Informationen zusammengefasst. Anschließend folgt eine Ermittlung der Ver-

gleichsgrößen. Diese werden tabellarisch dargestellt.  

2.2.1 Anforderungen an Sanierungsvorhaben von Nichtwohngebäuden 
nach Vorgaben des GEG 

Die Anforderungen an Sanierungsvorhaben für bestehende Gebäude werden im GEG im 

dritten Teil unter „Bestehende Gebäude“, genauer §§ 47 bis 50, beschrieben. Sofern sich 

die Änderung von Außenbauteilen auf mehr als zehn Prozent der Bauteilgruppe bezieht, 

darf der energetische Zustand des Gebäudes nicht verschlechtert werden.23 Die Anforde-

rungen an ein bestehendes Gebäude bei Änderung beschreibt §48 des GEG. Wenn Au-

ßenbauteile eines beheizten oder gekühlten Gebäudes verändert werden, dürfen die 

 

21 Vg . Umwe tbundesamt (2022): CO2-Äqu va ent (16.09.2022).  
22 Paschotta (2020): Energ edurch assgrad. (18.09.2022).  
23 Vg . §46 Absatz 1 GEG. 
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Fassadenteilen und des Dachs gebildet. Die transparenten Außenbauteile beschreiben die 

Fenster oder andere Glaselemente des Gebäudes. Mit dem mittleren U-Wert aller Außen-

bauteile zusammen, können die Transmissionswärmeverluste des Gebäudes berechnet 

werden und die Qualität der Gebäudehülle bewertet und interpretiert werden. 

2.2.2 Anforderungen an Sanierungsvorhaben von Nichtwohngebäuden 
nach Vorgaben der BEG 

Die BEG besteht aus drei Teilprogrammen. Die BEG EM (Einzelmaßnahmen), die BEG WG 

(Wohngebäude) und die BEG NWG (Nichtwohngebäude).  

Die BEG NWG „regelt die Anforderungen, die ein Bauvorhaben erfüllen muss, um förderbar 

zu sein“28 für alle Gebäudetypen die als Nichtwohngebäude eingestuft werden. Die BEG 

EM stellt alle Rahmenbedingungen und Ansprüche an Vorhaben zur Veränderung einzelner 

Gebäudeteile dar. Gegenstand dieser Arbeit wird vorwiegend die BEG NWG sein, da sie 

die energetischen Vorrausetzungen und Zielwerte für das zu sanierende Gebäude dieser 

Arbeit vorgibt. Da die Regelungen der BEG EM auch auf Nichtwohngebäude zutreffen, wird 

auf die Richtlinie bei der Ermittlung der Förderhöre in Kapitel 5 ebenfalls eingegangen. Zum 

direkten Vergleich der Ansprüche eignet sich jedoch nur die BEG NWG da hier die Ziel-

werte, ähnlich wie im GEG, für das gesamte Gebäude formuliert werden und nicht nur für 

Einzelmaßnahmen. 

Mit dem Programm der BEG NWG fördert der Bund vereinfacht die Sanierung von Effi-

zienzgebäuden, die folgende Bedingungen erfüllen müssen:29 

- Die Sanierung muss die technischen Anforderungen der BEG NWG-Richtlinie ge-

mäß Anlage 1 erfüllen. 

- Das Bauvorhaben muss von Fachunternehmen ausgeführt werden. 

- Es muss zur Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebäudes beitragen. 

- Das Vorhaben muss zur Minderung von CO2-Emissionen beitragen sowie zur Erhö-

hung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Wärme und Kälte im Ge-

bäudesektor. 

Wie beim GEG gelten auch in der BEG NWG der Jahres-Primärenergiebedarf und der Wär-

meschutz der wärmeabgebenden Gebäudehülle (Außenbauteile) als Maßstab.30 Grundlage 

 

28 Tusch nsk  (2021): BEG-Förderung am Be sp e  e nes Verwa tungsanbaus, S.52. 
29 Vg . Tusch nsk  (2021): BEG-Förderung am Be sp e  e nes Verwa tungsanbaus, S.52. 
30 Vg . Tusch nsk  (2021): BEG-Förderung am Be sp e  e nes Verwa tungsanbaus, S.53.  
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Vergleicht man den Jahres-Primärenergiebedarf und die Höchstwerte der mittleren Wärmedurch-

gangskoeffizienten werden erhebliche Unterschiede deutlich. Liegt der Jahres-Primärenergiebedarf 
des Referenzgebäudes beispielsweise bei 100 kWh/m2a so darf laut GEG, das sanierte Objekt 140 

kWh/m2a aufweisen. Um dem Standard EG 40 zu erreichen, darf der jährliche Primärenergiebedarf 

jedoch höchstens bei 40 kWh/m2a liegen. Bei den mittleren U-Werten der verschiedenen Bauteile 

sind ebenfalls erhebliche Unterschiede zu erkennen. So stehen sich beispielsweise bei den opaken 

Außenbauteilen Zielwerte von 0,56 W/m2K laut GEG und 1,8 W/m2K nach Vorgaben der BEG ge-

genüber. Welche Auswirkungen diese Unterschiede auf den Umfang der Sanierungskonzepte hat, 

wird in den folgenden Kapiteln ermittelt.  

Für den sommerlichen Wärmeschutz gibt es sowohl im GEG und in der BEG keine explizite Rege-

lung für Sanierungen von Bestandsgebäuden. Im GEG wird der sommerliche Wärmeschutz in §14 

GEG geregelt.37 Die gesetzlichen Anforderungen beziehen sich lediglich auf zu errichtende Gebäude 

und auf Erweiterung und Ausbau bestehender Gebäude. Aus diesem Grund wird auf den Nachweis 

der Erfüllung des sommerlichen Wärmeschutz in dieser Arbeit verzichtet.  

  

 

37 Vg . §14 GEG. 
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3 Grundlagenermittlung der Sanierungskonzepte  

In diesem Abschnitt der Arbeit wird das Sanierungsobjekt vorgestellt und die Rahmenbe-

dingungen der Sanierungskonzepte definiert. Das Objekt, zukünftig „Büroturm“ genannt, 

orientiert sich an einem Objekt im Eigentum der Daimler AG38, und befindet sich auf dem 

„Höschle Areal“ in Stuttgart Wangen, Ulmer Straße 196. Das Gebäude der Daimler AG war 

Teil eines umfänglichen Sanierungs- und Neubauprojektes im Jahr 2016. In dem Projekt 

wurde der Büroturm kernsaniert und bis auf den Rohbaugebäudekern zurückgebaut. Der 

unsanierte Altbau vor Umsetzung jeglicher Maßnahmen, dient als Basis der Sanierungs-

konzepte dieser Arbeit. Zu Beginn folgt eine Vorstellung des Projektes inklusive der Dar-

stellung der Ausgangssituation. Die Grundlage für fehlende Informationen, die zur Feststel-

lung des Ist-Zustands notwendig sind, liefert die Nichtwohntypologie des Instituts Wohnen 

und Umwelt.39 Zusammen mit den zur Verfügung stehenden Daten über den Büroturm der 

Daimler AG, wird das Bestandsgebäude mit dem Programm „Energieberater 18599“ virtuell 

nachgebaut. Anschließend wird das Referenzgebäude und dessen Jahres-Primärenergie-

bedarf ermittelt, um so die Rahmenbedingungen der Sanierungskonzepte zu schaffen.  

3.1 Projektvorstellung  
Die Kernsanierung des realen Büroturms war Teil eines umfänglichen Sanierungskonzepts, 

der zusätzlich den Neubau einer Werkstadthalle und eines Showrooms, beinhaltet hatte. 

Betrachtungsgegenstand dieser Arbeit wird lediglich die Sanierung des Bestandsgebäudes 

(Bürogebäude) sein, das in Abbildung 1 als Bauteil A benannt wird. Das neu errichtete 

Treppenhaus (Bauteil B) das unteranderem als zweiter Rettungsweg zu Bauteil A gehört, 

wird aus den Betrachtungen ausgeschlossen, da es energetisch keinen nennenswerten 

Einfluss auf den Gesamtenergiebedarf, sowie die Kosten der Lebenszyklusanalyse, hat.  

 

38 Stand 2016. 
39 Vg . Ste n (2015): Typo og e-gestützte Kennwerte für d e energet sche Bewertung bestehender N chtwohnge-
bäude, S. 94. 
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Sanierung des Büroturms ist auf Daten vergangener Jahre mit 68,7 kWh/m2a angegeben. 

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass dieser Wert für den Büroturm im Austausch der anderen 

Gebäudeteile zu verstehen ist, und nicht pauschal für den autark betrachteten Büroturm 

übernommen werden kann. Da auch zum bestehenden Kühlsystem nur wenige Ausgangs-

daten vorhanden waren, wird hier ein dezentrales System mit Rückkühlern auf dem Dach 

und einzelnen Split Geräten in den entsprechenden Räumen angenommen. Im Erdge-

schoss befinden sich der Eingangsbereich, ein Verkaufsraum und Besprechungsräume. 

Die Obergeschosse dienen, wie bereits in Abschnitt 3.3 erwähnt, ausschließlich der Bü-

ronutzung und sind in ihrer Flächenaufteilung simultan. Folgende Darstellungen repräsen-

tieren die Grundrisse des Ist-Zustands: 

 

Abbildung 6: Kellergeschoss nach Zonen 
unsaniert 
Quelle: Eigene Darstellung mit Energieberater 
18599. 

 

Abbildung 7: Erdgeschoss nach Zonen un-
saniert 
Quelle: Eigene Darstellung mit Energieberater 
18599. 
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Abbildung 10: Flächen Gebäudezonen Bestand 
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten „Energieausweis Ist-Zustand“ (Anhang Teil 5). 

Mit Abstand den größten Anteil haben die Gruppenbüros in den fünf Obergeschossen mit 

fast 45 Prozent der Zonenfläche. Den zweitgrößten Anteil haben die Verkehrsflächen, die 

hauptsächlich aus dem Treppenhaus und den Fluren in den Geschossen bestehen, gefolgt 

von den sonstigen Aufenthaltsräumen mit 14,2 Prozent. Die Zonenfläche ergibt sich aus 

allen Räumen eines Gebäudes, die durch einheitliche Nutzungsanforderungen gekenn-

zeichnet sind.48 Die verschiedenen Nutzungsanforderungen an Nichtwohngebäuden sind: 

Beheizung, Kühlung, Belüftung, Befeuchtung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung.49 

„Räume, die mindestens eine Anforderung an die Konditionierung haben, gehören zu einer 

“konditionierten Zone“.“50 Daher kann man die Zonenfläche nicht pauschal mit der Nutzflä-

che eines Gebäudes gleichsetzen.  

Da über den Jahres-Primärenergiebedarf und die jährlichen CO2-Emissionen keine Daten 

zur Verfügung stehen, wird sich hierbei auf die Typologie gestützten Kennwerte für Nicht-

wohngebäude des Instituts für Wohnen und Umwelt bezogen. Nichtwohngebäude der glei-

chen Baualtersklasse und ähnlicher Ausführung werden mit einem Jahres-Primärenergie-

bedarf von bis zu 330 kWh/m2a angegeben.51 Auf Basis aller beschriebenen Daten ergibt 

sich durch die Gebäudesimulation folgender Jahres-Primärenergiebedarf für das unsa-

nierte Gebäude, auf dessen Basis alle weiteren Annahmen und Berechnungen erfolgen 

werden:  

 

48 Vg . Mü er (2020): Zon erung von N chtwohngebäuden, 28.10.2022. 
49 Vg . Mü er (2020): Zon erung von N chtwohngebäuden, 28.10.2022. 
50 Mü er (2020): Zon erung von N chtwohngebäuden, 28.10.2022. 
51 Vg . Ste n (2015): Typo og e-gestützte Kennwerte für d e energet sche Bewertung bestehender N chtwohnge-
bäude, S. 96. 
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Bewertungsleistung von 5,0 [W/(m2 100 Lux)] aufweisen, eingebaut sind.53 Der jährliche 

Strombedarf zur Beleuchtung des Gebäudes beläuft sich somit auf 49.425 kWh.54 Der un-

sanierte Gebäudezustand dient als Grundlage zur Ermittlung des Referenzenergiebedarfs, 

der gleichzeitig das Ziel des gesetzlichen Mindestanspruchs der Sanierungsmaßnahmen 

darstellt.  

3.1.2 Energetisches Niveau des Referenzgebäudes  

Wie bereits die EnEV 2014 und die EnEV 2009, arbeitet das GEG mit dem „Referenzge-

bäude-Verfahren“, um Gebäude energetisch zu bewerten. Das Referenzgebäude ist eine 

virtuelle Kopie des zu betrachtenden Gebäudes und weist die gleiche Geometrie (Größe, 

Form, Aufbau), Nutzfläche und Ausrichtung wie das reale Gebäude auf. Unterschied ist, 

dass alle zur Bewertung relevanten Bauteile und technischen Anlagen durch die Referenz-

technik ersetzt werden. Das Referenzgebäude spiegelt so den Neubaustandard eines Ge-

bäudes wider, wenn es mit dem aktuellen Stand der Technik belegt wäre. Daraus ergeben 

sich der maximal zulässige Jahres-Primärenergiebedarf und die Höchstgrenze des Trans-

missionswärmeverlusts, den das reale Gebäude aufweisen darf. Bei dieser Berechnung 

werden die Bauteile aus dem in Anlage 2 des GEG technisch beschriebenen Referenzge-

bäudes herangezogen. Die nachfolgende Tabelle fasst die relevantesten Elemente der 

technischen Ausführung des Referenzgebäudes für Nichtwohngebäude zusammen:  

 

53 Vg . Ste n (2015): Typo og e-gestützte Kennwerte für d e energet sche Bewertung bestehender N chtwohnge-
bäude, S. 94. 
54 Vg . Anhang Te  5, Daten Bestandsgebäude, Be euchtung. 
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Bauteil/System Eigenschaft Referenzausfüh-
rung/Wert (Raumso -
temperaturen m He zfa  
>19 C) 

Außenwand  
(e nsch eß ch E nbauten, w e Ro a-
denkästen), Geschossdecke gegen Au-
ßen uft 

Wärmedurchgangskoeff z ent U = 0,28 W/(m2K) 

Wand gegen Erdre ch, Bodenp atte, 
Wände und Decken zu unbehe zten 
Räumen  

Wärmedurchgangskoeff z ent U = 0,35 W/(m2K) 

Dach, oberste Geschossdecke, Wände 
zu Abse ten 

Wärmedurchgangskoeff z ent U = 0,20 W/(m2K) 

Fenster, Fenstertüren Wärmedurchgangskoeff z ent 

Gesamtenerg edurch assgrad der 
Verg asung 

L chttransm ss onsgrad der Verg a-
sung 

U = 1,30 W/(m2K) 

g = 0,60 

TV,D65,SNA = 0,78 

Außentüren, Türen gegen unbehe zte 
Räume, Tore 

Wärmedurchgangskoeff z ent U = 1,80 W/(m2K) 

He zung (Raumhöhen ≤4m) 

Wärmeerzeuger 

Brennwertkesse  (verbessert, nach 1994) nach DIN V 18599-
5:2018-09, Erdgas, Aufste ung außerha b der therm schen Hü e, 
Wasser nha t > 15 /kW 

Wärmeverte ung und Übergabe  S ehe Anhang Te  1  

Raum ufttechn k  S ehe Anhang Te  1 

Kä teerzeugung  Ko ben/Scro verd chter, S ehe Anhang Te  1 

Tabelle 5: Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Nichtwohngebäude) 
Quelle: Eigene Darstellung nach GEG Anlage 2. 

Eine ausführliche Darstellung der technischen Ausführung ist in Anhang Teil 1 zu finden.  

Der Energieaufwand für den Warmwasserbedarf wird sowohl im Referenzgebäude als auch 

in den sanierten Gebäudevarianten dieser Arbeit vernachlässigt. Bei der Ermittlung des 

Nutzenergiebedarfs für Trinkwarmwasser eines Gebäudes wird ein flächenbezogener An-

satz genutzt. Das bedeutet, dass wenn der Trinkwasserbedarf nicht in der Zone entsteht, 

wo er gedeckt wird, darauf geachtet werden muss, die richtige Bezugsfläche für die Berech-

nung heranzuziehen.55 „So ist beispielsweise die Höhe des Nutzenergiebedarfs für Trink-

warmwasser bei einem Bürogebäude mit Warmwasserzapfstellen in den WC-Räumen nicht 

anhand der Fläche der bedarfsbedeckten Zone (Fläche der WC-Räume), sondern anhand 

 

55 Vg . KfW (2021): Infob att, S.15. 
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4 Sanierungskonzepte des Büroturms  

Um Sanierungskonzepte zu erstellen, ist der erste Schritt den Ist-Zustand des Betrach-

tungsgegenstands zu analysieren und zu bewerten. Dies wurde für den Büroturm in Kapitel 

3 durchgeführt. Neben den energetischen Anforderungen einer Sanierung, sind Aspekte 

wie Brandschutzanforderungen, Schallschutz, Bau- und Raumakustik, sowie Schadstoffa-

nalysen und die Wünsche des Bauherrn ausschlaggebend. Im ersten Teil dieses Kapitels 

liegt der Fokus auf den Ansprüchen der Sanierungskonzepte die zwangsläufig umgesetzt 

werden müssen. Anschließend werden die Konzepte separat entwickelt und bewertet.  

4.1  Notwendige Maßnahmen der Sanierungskonzepte  
Ziel des Bauherrn ist, infolge der Sanierung des Büroturms, über den Zeitraum der nächsten 

20 Jahre keine weiteren Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude 

durchführen zu müssen. In Orientierung an dem realen Sanierungskonzept, wird angenom-

men, dass aufgrund der brandschutztechnischen Anforderungen und des hohen Alters des 

Gebäudes das bisherige sechste Obergeschoss zurückgebaut werden soll. In diesem Zug 

wird somit eine neue Dachfläche auf dem fünften Obergeschoss mit Dämmung und Abdich-

tung errichtet. Ausschlaggebend für den Abbruch des sechsten Obergeschosses ist, dass 

der Büroturm so unter die Hochhausgrenze von 22 Metern fällt und somit größere Anforde-

rungen hinsichtlich Brandschutz und Entfluchtung vermieden werden können. Das sanierte 

Gebäude setzt sich so nur noch aus fünf Obergeschossen einem Erdgeschoss, sowie ei-

nem Kellergeschoss zusammen. Für die Sanierungskonzepte dieser Arbeit werden die 

Obergeschosse in einem offenen Office-Konzept mit Großraumbüros realisiert, wodurch 

viele der bisherigen Nutzungszonen entfallen und neue entstehen. Außerdem werden das 

Erdgeschoss und das Kellergeschoss ausgebaut. Durch die Umstrukturierung der Flächen 

entstehen aus den Verkaufsflächen im Erdgeschoss neue Besprechungsräume und Teile 

des Kellers werden zu beheizten Räumen um konditioniert. Die Neuaufteilung der Ge-

schosse und die daraus resultierenden neuen energetischen Zonen wirken sich zwangs-

läufig auf den Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes aus, da sich unteranderem die Energie-

bezugsfläche für die Berechnung des Wärmebedarfs ändert. Es wird außerdem angenom-

men, dass aus brandschutztechnischen Gründen die Betonrippendecken im Gebäude mit-

tels F90-Spritzschutz ertüchtigt sowie abgehangen werden müssen.  



Sanierungskonzepte des Büroturms       31

 

Die versorgungstechnischen Installationen sollen aufgrund ihrer hohen Betriebsjahre von 

teilweise 30 Jahren und mehr, ebenfalls zurückgebaut werden und sind durch neue effizi-

ente Systeme zu ersetzten. Gleiches gilt für die Elektrotechnik, die ebenfalls vollständig 

erneuert und ausgetauscht werden soll. Ziel ist, mindestens die Gebäudeautomations-

klasse B, der DIN 18599 zu erreichen.  

Im Gegensatz zum Ist-Zustand des Gebäudes, soll das Kellergeschoss teilweise beheizt 

werden, da hier Umkleiden und weitere Sanitäranlagen vorgesehen sind. Für die Bilanzie-

rung des Kellergeschosses ist nun zu beachten, dass nicht alle Räume eine Raum-Solltem-

peratur von > 19 Grad Celsius erreichen müssen. In Zonen wie „Nebenflächen (ohne Auf-

enthaltsräume)“, „Verkehrsflächen“ und „Lager, Technik, Archiv“, reicht von einer „Raum-

Solltemperatur Heizung“ von 17 Grad Celsius auszugehen.59  

Zur Be- und Entlüftung der Bürobereiche, werden raumlufttechnische Anlagen mit Wärme- 

und Feuchterückgewinnung vorgesehen. Die Wärmerückgewinnung sorgt dafür, dass der 

Energiebedarf für Wärme deutlich zurück geht und gleichzeitig auf die Fensterlüftung und 

die damit verbundenen Wärmeverluste verzichtet werden kann.  

Durch die Abtragung des sechsten Obergeschosses verkleinert sich sowohl die Gebäude-

fläche als auch die Fläche der Außenwände, die Fensterfläche sowie das Gebäudevolu-

men. Durch die Abänderungen im Erdgeschoss werden die ursprünglichen fünf Eingänge 

auf zwei reduziert und in die ehemaligen Türen neue Fenster eingesetzt. Nachfolgende 

Tabelle fasst die neuen konstruktiven Daten des Büroturms zusammen:  

 

59 Vg . KfW (2021): Infob att, S. 13. 
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Konstruktive Daten  Fläche in m2 

Grundfläche (je Geschoss) 654 m2 

Bruttogrundfläche 4.527 m2 

Nettogrundfläche 4.100 m2 

Beheizte/Gekühlte Nutzfläche 3.464 m2 

Höhe < 22 m 

Bruttovolumen, beheizt Ve 14.094 m3 

Fläche Außenwand  1.580 m2 

Fensterfläche  648 m2 

Außentürfläche  11 m2 

Anzahl Geschosse (UG, EG, 1.OG – 5.OG) 7 
Tabelle 7: Gebäude Daten 
Quelle: Eigene Darstellung mit Energieberater 18599. 

Die Obergeschosse eins bis fünf sollen nahezu einen identischen Aufbau aufweisen. Le-

diglich das Erdgeschoss und das Kellergeschoss haben individuelle Grundrisse. Die nach-

folgenden Abbildungen zeigen die vereinfachte Gebäudedarstellung des sanierten Büro-

turms sowie die neuen Grundrisse und deren konditionierte Zonen. Die Aufteilung der Flä-

chen und die Zonenzuteilung ist in beiden Sanierungskonzepten identisch.  
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Gebäudes in Nutzungszonen nach Maßgabe der DIN 15899:2018-09 aufzuteilen.60 Diese 

Aufteilung ist bei Ausgabe des Energieausweises ebenfalls zu finden und wird mit der je-

weiligen Zonenfläche und dem prozentualen Anteil an der Gesamtfläche am Gebäude an-

gegeben. Die beheizten Kellerbereiche in Abbildung 15 sind Orange dargestellt und werden 

als „sonstige Aufenthaltszonen“ definiert. Diese Flächen sind zusammen mit den Sanitär-

bereichen, von den Lagerflächen (Lila) und den Serverräumen (hell Grün) räumlich ge-

trennt. Den größten Anteil an der Zonenfläche im sanierten Gebäude hat die Zone „Groß-

raumbüro“ (Rot) gefolgt von den Lagerräumen (Lila). Eine genaue Darstellung der Prozen-

tualen Zonenaufteilung zeigt folgende Tabelle:  

 
Tabelle 8: Gebäudezonen saniertes Gebäude 
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten „Energieausweis GEG-Standard“ Anhang Teil 6.. 

Die neue Aufteilung der Flächen und deren spezifischen Anforderungen an die Luftversor-

gung, Wärme, Kälte und Beleuchtung wirkt sich zwangsläufig auf die Berechnung des Jah-

res-Primärenergiebedarfs des sanierten Büroturms aus. Dennoch haben die Zonen des 

ersten bis fünften Obergeschoss vor und nach der Sanierung ähnliche Ansprüche an die 

Versorgung. Lediglich das Kellergeschoss sowie der Umbau im Erdgeschoss wird energe-

tische Auswirkungen zeigen. Die Energiebezugsfläche zur Berechnung des Wärme- und 

Kältebedarfs hat sich von 3.119,1m2 im Bestand, auf 3.464,4m2 erhöht, was unter anderem 

auf die Umkonditionierung einiger Verkehrsflächen zur Zone Großraumbüro zurückzufüh-

ren ist. Die vorgegebenen Grenzen des Referenzgebäudes bleiben jedoch weiterhin beste-

hen, da die Angaben immer anhand des Bestandsgebäude erstellt werden und mögliche 

Abänderungen der Flächen und deren Konditionierung nicht berücksichtigt werden können.  

 

60§21 Absatz 2 GEG. 
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aneinander anzugleichen. Aus gesetzlicher Sicht ist es ausreichend, lediglich das Dach zu 

erneuern und die Fenster auszutauschen, wird der Gebäudezyklus über die nächsten 20 

Jahre beobachtet, wird eine Fassadenerneuerung bzw. der Austausch der Beleuchtung 

aufgrund des hohen Alters des Gebäudes ohne hin fällig. Zusätzlich besteht so die Chance 

den Primärenergiedarf weiter zu senken sowie weniger Treibhausgasemissionen zu produ-

zieren.  

Wie die Dachsanierung orientiert sich die Erneuerung der Fassade an der tatsächlichen 

Umsetzung der Büroturmsanierung. Die bestehende Fassade wird zurückgebaut und durch 

ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit einer 17cm dicken Dämmschicht aus Mine-

ralwolle ersetzt. Die bisherige Beleuchtung mit stabförmigen Leuchtstofflampen wird durch 

LED-Lampen mit direkter und indirekter Beleuchtung ausgetauscht. Die Beleuchtungskon-

trolle wird zudem automatisiert und mit Präsenzmeldern ausgestattet, um eine gezieltere 

und effizientere Lichtnutzung in den verschiedenen Räumen zu ermöglichen. Der jährliche 

Strombedarf zur Beleuchtung reduziert sich von 49.425 kWh im Bestandsgebäude auf 

3.393 kWh im sanierten Gebäude.61 Als nächstes wird eine Lüftungsanlage mit Wärmerück-

gewinnungsfunktion in das Gebäude verbaut. Diese dient zur Be- und Entlüftung der Büro-

, Besprechungs-, Aufenthalts- und WC-Bereiche und wird als raumlufttechnische Anlage 

mit Wärme- und Feuchterückgewinnung ausgeführt. Die Wärmerückgewinnung sorgt dafür, 

dass der Energiebedarf für Wärme sinkt und gleichzeitig auf die Fensterlüftung und die 

damit verbundenen Wärmeverluste verzichtet werden kann. Die Sanierungsvariante wird 

als „GEG-Niveau2“ betitelt. Durch die Erweiterung der Maßnahmen auf „GEG-Niveau2“ er-

reicht der Büroturm folgende neue energetischen Werte:  

 

 

61 Vg . An angen Te  7, Daten Gebäudesan erung GEG-N veau2, Be euchtung. 
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Jahres-Primärenergiebedarf:       55,2 kWh/m2a 

Mittlerer U-Wert opake Bauteile:       0,18 W/m2K 

Mittlerer U-Wert transparente Bauteile:     1,0 W/m2K 

Mittlerer U-Wert Türen /Tore / Lichtkuppel:      1,6 W/m2K 

Ausgangsbasis um den Mehraufwand, der notwendig ist um förderbar zu werden, bestim-

men zu können, wird der Zustand des Büroturms nach der Sanierung auf GEG Standard 

Niveau2 sein. Es soll geprüft werden, ob einzelne Maßnahmen ausreichend sind, um den 

Standard auf EG40 EE zu erweitern oder ob Ersatzmaßnahmen mit größerem Umfang not-

wendig sind. Ziel ist es, den Jährlichen-Primärenergiebedarf des Büroturms von 114,0 

kWh/m2a auf mindestens 55,2 kWh/m2a zu reduzieren und die Zielwerte der Gebäudehülle 

laut BEG zu erreichen.  

Der erste Schritt hierbei ist, die Verbesserung der Außenbauteile. Die bereits durchgeführ-

ten Maßnahmen konnten den mittleren U-Wert der Hüllfläche auf 2,6 W/m2K reduzieren. 

Neben der Dachsanierung und dem Austausch der Fenster, muss die energetische Ertüch-

tigung der Außenwand verstärkt werden, um den erforderlichen mittleren U-Wert der ge-

samten Hüllfläche von 0,18 W/m2K zu erreichen. Die neue Fassade, enthält anstelle einer 

17cm dicken, eine 24cm dicke Dämmschicht und weist somit einen neuen U-Wert von 1,4 

W/m2K auf, was einem Passivhausstandard entspricht. Zusätzlich zur Außenwand wird die 

Kellerdecke von unten gedämmt, um die unbeheizten Räume besser von den beheizten 

abzuschirmen. An dieser Stelle wird eine 9cm dicke Wärmedämmung aus Mineralwolle an-

gebracht, die die Kellerdecke auf einen neuen U-Wert von 0,35 W/m2K ertüchtigt.  

Da die Fenster, die im Sanierungskonzept des GEG-Standards verwendet wurden, lediglich 

einen U-Wert von 1,3 W/m2K und einen g-Wert von 0,6 aufweisen, wird hier auf Fenster mit 

dreifach Wärmeschutzverglasung zurückgegriffen mit einem U-Wert von 1,0 W/m2K und 

einem g-Wert von 0,5. Zusätzlich werden die Außentüren ausgetauscht und mit neuen Alu-

minium-Türen mit Glassauschnitt die einen neuen U-Wert von 1,6 W/m2K aufweisen, er-

setzt. Das Dach und die Innenwände des beheizten Kellerbereichs bleiben unverändert. 

Nachfolgende Tabelle fasst die neuen Hüllwerte des Gebäudes zusammen:  
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Energien ebenfalls für den Effizienzgebäude-Nachweis berücksichtigt werden.65 Hierbei 

gilt, dass höchstens die Strommenge angerechnet werden darf, die dem berechneten End-

energiebedarf für Strom entspricht.66 In die Berechnung des Endenergiebedarfs für Strom 

bei Nichtwohngebäuden fließt der Strombedarf für elektrische Heizung und Warmwasser-

bereitung, Lüftung, Kühlung, Beleuchtung und Hilfsenergien ein.67 Bei der Anrechnung 

muss jedoch beachtet werden, dass der Endenergiebedarf für Strom als auch der Stromer-

trag aus erneuerbaren Energien monatsweise ermittelt und verrechnet werden muss.68 

Diese spezifischen Berechnungsmethoden werden durch das Programm „Energieberater 

18599“ automatisch erfasst und umgesetzt. Es wird außerdem angenommen, dass die ge-

plante Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auf dem Flachdach des Büroturms installiert wer-

den kann. Es wird von einer nutzbaren Fläche von ca. 70 Prozent der Dachfläche ausge-

gangen, was einer Fläche von 445 m2 entspricht. Die Ausrichtung der Module erfolgt nach 

Süd mit einer Modul-Neigung von 30 Grad. Die Peakleistung der Anlage beläuft sich auf 

80,99 kW wodurch eine Peakleistung pro m2 von 182,0 W/m2 entsteht.69 Der Gesamtertrag 

der Anlage wird mit 70.654 kWh im Jahr angegeben. Durch den Einbau der Photovoltaik-

Anlage konnte der Jahres-Primärenergiebedarf auf 75 kWh/m2a reduziert und der Anteil der 

erneuerbaren Energien auf 48 Prozent erhöht werden.  

Da die erforderlichen Zielwerte für den EG40 EE Standard durch die Kombination der Hüll-

flächenverbesserung, Optimierung der Gebäudeautomation, Beleuchtungsanpassung und 

Fernwärmebezug in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage nicht erreicht werden kann, 

gilt es im nächsten Schritt Anlagensysteme zu finden, mit denen der geforderte Standard 

erreicht werden kann.  

4.3.1 Evaluierung alternativer Arten zur Wärmeerzeugung  

Wie in Kapitel zwei bereits beschrieben, wird die „Effizienzhaus EE“-Klasse erreicht, wenn 

zur Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes mindestens 55 Prozent des Energiebe-

darfs aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Dazu können folgende Arten der Wärmeer-

zeugung verwendet werden:70 

- Nutzung von Solarthermie.  

 

65 Vg . KFW (2021): Infob att, S. 37.  
66 KfW (2021): Infob att, S. 37.  
67 Vg . KfW (2021): Infob att, S. 37. 
68 Vg . KfW (2021): Infob att, S. 37. 
69 Vg . (Anhang Te  9). 
70 Vg . Hottgenroth (oJ): Qua tätsanforderungen zu Erneuerbaren Energ en GEG und BEG. 26.10.2022. 
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- Eigene Erzeugung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien zur Wärme-

erzeugung, ausgenommen Stromdirektheizungen.  

- Nutzung von Geothermie, Umweltwärme, Abwärme aus Abwasser mittels Wärme-

pumpe.  

- Verfeuerung fester Biomasse.  

- Verfeuerung gasförmiger Biomasse, Biomethan ausschließlich bei Kraftwärme-

kopplungsanlagen (KWK). 

- Anschluss an Fernwärme, die zu mehr als 55 Prozent durch die vorgenannten Arten 

der Wärmeerzeugung erzeugt wird. 

- Kälte aus erneuerbaren Energien – Nur für Nichtwohngebäude.71 

Die aufgeführten Anlagen und Systeme zur Wärmeerzeugung können entweder separat 

oder in Kombination angewendet werden. Wie in Kapitel 4.3 bereits ermittelt, reicht eine 

Kombination der Fernwärme und der Erzeugung von Strom am Gebäude nicht aus, um den 

geforderten Anteil von 55 Prozent erneuerbarer Energien zu erreichen.  

Der Standort Stuttgart Wangen ist an das Fernwärmenetz „mittlere Neckarschiene“ der 

Energien Baden-Württemberg (EnBW) angeschlossen. Das Fernwärmenetz bezieht seine 

Energie aus 3 Heizkraftwerken: Steinkohlekraftwerk Altbach/Deizisau, Erdgas-Heizkraft-

werk Stuttgart-Gaisburg und Müllheizkraftwerk Stuttgart-Münster.72 Die 33 Prozent des bis-

herigen Anteils an Erneuerbarer Energien lässt sich aus der Energiegewinnung des Müll-

heizkraftwerks ableiten. Da die Dekarbonisierung von Fernwärmenetzen ein sehr langwie-

riger Prozess ist, ist eine Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien kurzfristig nicht 

möglich. Daher müssen alternative Wärmeerzeugungsmöglichkeiten für den Büroturm in 

Betracht gezogen werden.  

Die aufgelisteten Möglichkeiten eignen sich nicht alle für Nichtwohngebäude mit reiner Bü-

ronutzung. Eine Ergänzung der Anlage durch Solarthermie ist für den Büroturm nur wenig 

sinnvoll. Da der höchste Wärmeertrag bei Solarthermieanlagen in den Sommermonaten 

erzeugt wird und das Gebäude keinen Warmwasserbedarf aufweist, kann die erzeugte 

Wärme nicht optimal genutzt werden. Außerdem ist eine Solarthermieanlage nicht im 

Stande den gesamten Wärmebedarf des Büroturms im Winter zu decken, wodurch der Ver-

zicht auf den Fernwärmebezug nicht möglich wäre.  

 

71 Vg . Hottgenroth (oJ): Qua tätsanforderungen zu Erneuerbaren Energ en GEG und BEG. 26.10.2022. 
72 Vg . Götz (2013): Entdeckungsre se rund um das Thema Fernwärme, S. 18.  
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Dadurch, dass das Gebäude nur der Büronutzung dient und kein Bedarf an sehr hohen 

Vorlauftemperaturen besteht, wäre die Verfeuerung von gasförmiger oder fester Biomasse 

ebenfalls nur wenig sinnvoll. Aus energetischer Sicht lohnt sich die Beheizung durch die 

Verfeuerung von Holzpellets in einem Biomasse Heizkessel, da der Rohstoff Holz aber ge-

nerell immer knapper wird, gilt es auf diese Variante, wenn möglich zu verzichten. KWK-

Anlagen, die Biomethan beziehen, eigen sich für Gebäude mit einer ganzjährigen Wärme-

abnahme mit zusätzlichem Bedarf an hohen Vorlauftemperaturen. Da bei Gebäuden mit 

Büronutzung lediglich von einer täglichen Nutzungsdauer von 11-13 Stunden und ruhe Pha-

sen nachts und am Wochenende ausgegangen wird, rentiert sich eine KWK-Anlage eben-

falls nicht.  

Die umweltfreundlichste Alternative zur Fernwärme ist der Einbau einer Wärmepumpe 

(WP), die sowohl den Heiz- als auch den Kühlbedarf des Gebäudes decken kann. Wärme-

pumpen bestehen aus drei Teilen: Die Wärmequellenanlage, die der Umwelt die nötige 

Energie entzieht, die Pumpe mit Verdichter, die die gewonnene Wärme nutzbar macht und 

das Wärmeverteil- und Speichersystem.73 Wichtige Kennwerte für den Vergleich verschie-

dener Wärmepumpen ist die Jahresarbeitszahl (JAZ) und die Leistungszahl (englisch COP 

= coefficient of performance). Moderne Wärmepumpen erreichen eine JAZ von drei bis fünf, 

die das Verhältnis zwischen der Menge der innerhalb eines Jahres abgegeben Nutzwärme 

und der Antriebsenergie einer WP beschreibt.74 Den einzigen Nachteil den Wärmepumpen 

generell aktuell noch haben ist, dass sie nur mit Strom betrieben werden können. Aber, je 

größer der Anteil an „grünem“ Strom im deutschen Netz wird, desto nachhaltiger werden 

auch Wärmepumpen. Aus diesem Grund stellen Wärmepumpen vor allem auf langfristigs-

ter Sicht eine der nachhaltigsten Lösungen zur Wärme- und Kälteversorgung dar.  

Als erster Schritt wird geprüft, welche Art der Wärmepumpe am Standort einsetzbar ist. Die 

bekanntesten Arten sind Sole-Wasser-, Wasser-Wasser- und Luft-Wasser-Wärmepumpen, 

die ihre Energie aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft gewinnen. In der Wär-

mequellenanlage der Erdwärme- und Grundwasserwärmepumpen zirkuliert ein Wasser-

Frostschutzmittel-Gemisch (Sole) durch die verlegten Rohre und entzieht entweder dem 

Erdreich oder dem Grundwasser Wärme.75 Luftwärmepumpen saugen über einen Ventila-

tor Außenluft an und führen so der Wärmepumpe Umgebungswärme zu.76 Erdwärmepum-

pen beziehen ihre Energie entweder über Erdkollektoren, die in einer Tiefe von ein bis zwei 

 

73 Vg . bwp (2022): W e funkt on ert d e Wärmepumpe? 26.10.2022.  
74 Vg . Paschotta (2022): Jahresarbe tszah . 27.10.2022.  
75 Vg . bwp (2022): W e funkt on ert d e Wärmepumpe? 26.10.2022. 
76 Vg . bwp (2022): W e funkt on ert d e Wärmepumpe? 26.10.2022. 
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Metern unter der Erdoberfläche verlegt werden oder über Erdsonden (Geothermie) die bis 

zu 100 Meter tiefe Bohrungen benötigen. Der Standort des Büroturms in Stuttgart-Wangen 

liegt in einem Wasser- und Heilquellschutzgebiet, wodurch bereits einige Möglichkeiten ent-

fallen.77 Grundwasserwärmepumpen als auch Erdwärmepumpen mit Erdsonden, können in 

solchen Gebieten nur selten eingebaut werden.  

Der Einbau einer Luft-Wasser Wärmepumpe oder die Nutzung von Erdkollektoren ist beides 

auf dem Höschle Areal grundsätzlich erlaubt und bedarf keiner Genehmigung. Beide Vari-

anten bringen Vor- und Nachteile mit sich. Ist das Ziel, mit der Wärmepumpe in den Som-

mermonaten das Gebäude auch kühlen zu können, entstehen zusätzliche Anforderungen 

an das Wärmepumpensystem. Bei der Gebäudekühlung werden zwei unterschiedliche For-

men unterschieden. „Die aktive Kühlung, bei welcher der Verdichter der WP in Betrieb ist 

und die passive Kühlung, bei der überschüssige Wärme aus dem Gebäude lediglich durch 

Betrieb einer Umwälzpumpe in den kühleren Untergrund abgeführt wird.“78 Für die passive 

Kühlung kommen nur erd- und grundwassergekoppelte Systeme zum Einsatz, da diesen 

auch in den Sommermonaten konstante kühle Temperaturen zur Verfügung stehen und 

somit die Wärme aus dem Gebäude abgeleitet werden kann.79 Luftwärmepumpen können 

das Gebäude zwar auch kühlen, sind aber auf die aktive Kühlung angewiesen. Die aktive 

Kühlung dreht den Kältekreislauf der Wärmepumpe um, um das Verteiler medium zusätz-

lich zu kühlen, wodurch diese Variante mehr Strom verbraucht als die passive Kühlung.  

Für den Einbau einer Erdwärmepumpe mit Erdkollektoren ist Voraussetzung, genug unver-

siegelte Fläche auf dem Grundstück zur Verfügung zu haben, da die Kollektoren nicht über-

baut oder versiegelt werden dürfen. Die benötigte Außenfläche, um die Kollektoren verle-

gen zu können lässt sich für eine Ersteinschätzung durch folgende Formel ermitteln:  

Kollektorfläche = 1,5 x beheizte Nutzfläche80 

Für die beheizte bzw. gekühlte Nutzfläche des Büroturms von ca. 3.464 m2 würde das einer 

Fläche von 5196 m2 entsprechen. Aufgrund des hohen Platzbedarfes an unversiegelter 

Fläche, kommt diese Variante für den Büroturm auch nicht in Frage.  

Zwar kann durch eine Luftwärmepumpe das Gebäude nicht passiv gekühlt werden, und die 

Jahresarbeitszahl (JAZ) ist generell etwas schlechter als bei Erd- oder 

 

77 Vg . LGRB (2022): Landesamt für Geo og e, Rohstoffe und Bergbau. 26.10.2022.  
78 bwp (2022): Küh en m t der Wärmepumpe. 26.10.2022. 
79 Vg . bwp (2022): Küh en m t der Wärmepumpe. 26.10.2022. 
80 Vg . Groh (oJ): Erd-Wärmepumpe, F ächenko ektor. 26.10.2022.  
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Grundwasserwärmepumpen, für den Büroturm auf dem Höschle Areal bietet diese Variante 

jedoch die einzige Möglichkeit für den Einbau einer Wärmepumpe.  

4.3.2 Sanierungskonzept mit Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe  

Um die Wärmeversorgung von Fernwärme auf eine Wärmepumpe um zu stellen, werden 

die bestehenden Verteilungssysteme im Gebäude zunächst zurück gebaut. Die geringe 

Vorlauftemperatur der Wärmepumpe von 35 Grad Celsius lässt sich am effizientesten über 

Flächenheizungen im Gebäude verteilen. Die gängigsten Varianten sind Fußboden- und 

Deckenheizungen. Möchte man mit Wärmepumpen Gebäude im Sommer auch kühlen, 

fließt durch das verlegte Rohrsystem der Flächenheizung kaltes anstelle von warmem Was-

ser. In diesem Fall eigenen sich Deckenheizsysteme am besten, da abstrahlende Kälte von 

oben als behaglicher empfunden wird als von unten.  

Da für den Standort des Büroturms lediglich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe infrage 

kommt, ist eine passive Kühlung im Sommer nicht möglich und eine aktive Kälteversorgung 

muss bezogen werden. Dafür wird ab einem gewissen Zeitpunkt von der Heizfunktion der 

Wärmepumpe zur Kühlfunktion gewechselt. Dabei bleibt der Verdichter der Wärmepumpe 

im Betrieb und es wird lediglich die Zirkulationsrichtung umgedreht, um so die überschüs-

sige Wärme aus dem Gebäude zu transportieren. Das bedeutet, dass die Wärmepumpe 

ganzjährig im vollen Betrieb ist und mehr Strom verbraucht als Erdwärme- oder Grundwas-

serwärmepumpen, die auf eine passive Kühlung zurückgreifen könnten. Alle bereits be-

schriebenen Maßnahmen wie der Austausch der Fenster, die Verbesserung der Hüllfläche, 

die Erneuerung der Beleuchtungstechnik, die Stromerzeugung am Gebäude, der Einbau 

der Lüftungsanlage sowie die neue Heiz- und Kühltechnik in Kumulation, führen zu folgen-

dem jährlichen Primärenergiebedarf des Büroturms:  
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Abbildung 23: Jahres-Primärenergiebedarf saniertes Gebäude - BEG Standard 
Quelle: Eigene Darstellung  Siehe (Anhang Teil 8). 

Der Jahres-Primärenergiebedarfs des sanierten Büroturms nach Standard der BEG liegt 

bei 51,8 kWh/(m2a) und die Treibhausgasemissionen haben sich auf 16,4 kg CO2-Äquiva-

lent/(m2a) reduziert. Er fällt so unter die erforderliche Grenze von 55,2 kWh/(m2a) die durch 

das Referenzhaus vorgegeben wurde. Der Endenergiebedarf für Wärme ergibt sich zum 

Großteil aus dem benötigten Strom für die Wärmepumpe. Da im Sommer der produzierte 

Strom der PV-Anlage, durch den Betrieb der Wärmepumpe zur Kühlung, zum Großteil 

selbst abgenommen werden kann, ist der Endenergiebedarf für Kühlung im Verhältnis ge-

ring. Die Nutzung der PV-Anlage in Verbindung mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe konnte 

den Anteil an erneuerbaren Energien für die Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes 

auf 65 Prozent erhöhen.  
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Tabelle 10: Maßnahmenvergleich Sanierungsvarianten 
Quelle: Eigene Darstellung.  

Durch Tabelle 10 wird deutlich, welcher Umfang notwendig ist, um den Büroturm auf BEG-

Standard zu sanieren. Insgesamt wurden dafür 13 Maßnahmen umgesetzt. Um das Ge-

bäude auf „GEG-Niveau2“ zu sanieren sind lediglich acht dieser 13 Mittel notwendig, wovon 

sich vier wiederum nur auf die Verbesserung der Gebäudehülle beziehen. Wie in Kapitel 

4.3 bereits beschrieben, konnte durch die zusätzliche Verbesserung der Außenwand und 

dem Einbau besserer Fenster der Primärenergiedarf von 114,0 kWh/m2a auf lediglich 105 

kWh/m2a reduziert werden. Um die Zielwerte der BEG erreichen zu können, musste der 
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Fenster, von 1,3 W/m2K des GEG-Standards auf 1,0 W/m2K des Standards der BEG, hat 

auf die Wärmeverluste kaum einen positiven Einfluss. Durch den Einbau der besseren 

Fenster konnten die Verluste über dieses Bauteil von 96.719 kWh auf lediglich 82.339 kWh 

reduziert werden. Neben der Einsparung durch die sanierte Außenwand und dem Einbau 

der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, hat vor allem das neue Heizsystem eine 

positive Auswirkung auf die Wärmeverluste. Die negativen Wärmeverluste sind als Wärme-

gewinne zu verstehen. Wärmepumpen schöpfen ihre Energie aus der Umwelt und verbrau-

chen dabei weniger Energie als sie an Wärme liefern, was in der Bilanz negative Werte 

hervorrufen kann.81 Die Entwicklung der Verluste kann leider nicht parallel mit den Verbes-

serungen am Gebäude gesehen werden. Die Verluste des gesamten Gebäudes ergeben 

sich immer aus einem Wechselspiel aller Voraussetzungen und Gegebenheiten. Obwohl 

die gleiche Anlage verbaut ist, sind die Lüftungsverluste bei der „BEG-Standard“ Variante 

beispielsweise höher als die bei der „GEG-Niveau2“ Variante. Dies ist darauf zurück zu 

führen, dass das Gebäude in der „BEG-Standard“ Variante ebenfalls Wärmeverluste ver-

zeichnet, diese jedoch durch die Energiegewinne der Wärmepumpe nicht dargestellt wer-

den können und der Anteil der Verluste über die Lüftungsanlage somit steigt.  

Ziel aller Maßnahmen war grundlegend die Reduzierung des jährlichen Primärenergiebe-

darfs der neben der Gebäudehülle als zentrales Vergleichskriterium sowohl im GEG als 

auch in der BEG gesehen wird. Abbildung 27 stellt die Primär- und Endenergiebedarfe so-

wie die Treibhausgasemissionen der unterschiedlichen Gebäudestandards final dar:  

 

81 Vg . Hottgenroth Akadem e (2022): Ergebn sdarste ung, negat ve An agenver uste (07.11.2022). 
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Dies lässt darauf schließen, dass die Reduzierung der spezifischen Transmissionswärme-

verluste infolge der Verbesserung der Hüllfläche einen positiven Einfluss auf die Treibhaus-

gasemissionen hat, die Verbesserung der technischen Anlagen diesen Wert jedoch stärker 

reduzieren kann. Die Treibhausgasemissionen haben sich durch die Maßnahmen der 

„GEG-Niveau2“ Variante deutlich verringert, eine zusätzliche Reduzierung kann durch den 

Einbau des neuen Heiz- und Kühlsystems hervorgerufen werden. Durch die Umstellung auf 

ein nachhaltiges System, haben sich die Treibhausgasemissionen zwischen den Varianten 

„GEG-Niveau2“ und „BEG-Standard“ nochmals um mehr als 50 Prozent reduziert. Es ist 

also anzunehmen, dass nachhaltige Systeme zur Wärme- und Kälteversorgung großes Po-

tential besitzen, die am Gebäude entstehenden Treibhausgasemissionen zu mindern.  
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5 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Sanierungs-

varianten  

Nach Betrachtung und Erstellung der Sanierungskonzepte zielt dieses Kapitel darauf ab, 

zu ermitteln, welchen wirtschaftlichen Einfluss die Wahl des Sanierungsstandards auf den 

Büroturm hat. Es wird herausgearbeitet, inwiefern die höheren Investitionskosten für das 

Konzept „BEG-Standard“ durch die potenziellen Einsparungen im Lebenszyklus und durch 

die monetären Zuschüsse der BEG ausgeglichen werden. Nach einer Einführung in die 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu Beginn dieses Kapitels, werden alle Investitions- und 

Baukosten mittels dem BKI-Kostenplaner ermittelt. Anschließend werden die beiden Sanie-

rungsvarianten anhand ihrer Kostenentwicklung über den Lebenszyklus des Gebäudes ver-

glichen und bewertet.  

5.1 Einführung in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  
Für Investoren, Eigentümer oder Bauherren ist bei der Wahl des Umfangs einer Sanierung 

die gesamtwirtschaftliche Betrachtung das größte Entscheidungskriterium. Eine Investition 

wird als wirtschaftlich betrachtet, wenn der energetisch bedingte Investitionsmehraufwand 

einer Sanierungsmaßnahme mit den zu erwartenden Einsparungen ins Verhältnis gesetzt, 

einen positiven Wert erzielt.82 Schlüsselpunkt hierbei ist der Zeitaufwand, wann dieses po-

sitive Ergebnis erreicht wird. Als angemessener Zeitraum gilt die Nutzungsdauer des zu 

bewertenden Bauteils oder der Anlage. Ist der Zeitraum der Amortisation einer Maßnahme 

länger als dessen Nutzungsdauer, wird die Investition als unwirtschaftlich betrachtet.83 Aus 

diesem Grund liegen typische Betrachtungszeiträume bei der Evaluierung verschiedener 

Maßnahmenpakete von Gebäudesanierungen oft zwischen 20 und 35 Jahren da dies typi-

schen Nutzungszeiträumen von technischen Anlagen und Bauteilen entspricht.  

Dabei muss betont werden, dass sich die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ausschließlich auf 

die finanzielle Argumentation für oder gegen eine Maßnahme konzentriert. Weitere wichtige 

 

82 Vg . Schubert (2012): Energet sche San erungen m Bestand. S.82.  
83 Vg . Schubert (2012): Energet sche San erungen m Bestand. S.82. 



Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Sanierungsvarianten 58 

 

Kriterien wie z.B. Komfort und Behaglichkeit, Wertsteigerung der Immobilie, Umweltkriterien 

oder ästhetische Aspekte werden hier vernachlässigt.84 

5.1.1 Betriebswirtschaftliche Berechnungsverfahren 

In der Betriebswirtschaft wird bei Entscheidungen über die Wirtschaftlichkeit verschiedener 

Investitionen von einer „Wahlentscheidung“ gesprochen.85 Zur Bewertung von Investitionen 

gibt es eine Vielzahl an Berechnungsmethoden. Grundlegend wird zwischen statischen und 

dynamischen Verfahren unterschieden.86 Statische Verfahren eigenen sich aufgrund ihrer 

einfachen Handhabung für Betrachtungen mit kurzen Laufzeiten oder für Voruntersuchun-

gen, sowie Momentaufnahmen und kommen daher für die Betrachtungen in dieser Arbeit 

nicht in Frage.87 Dynamische Verfahren hingegen, „wollen die finanziellen Auswirkungen 

einer Investitionsentscheidung über den gesamten Betrachtungszeitraum (von z.B. 25 Jah-

ren) erfassen und auswerten.“88 Ausschlaggebend sind somit die zu prognostizierenden 

Zahlungsströme (Einnahmen und Ausgaben) die über den Betrachtungszeitraum anfallen. 

Um die unterschiedlichen Zahlungszeitpunkte zu berücksichtigen, werden die Ströme mit-

hilfe der Zinseszinsrechnung unter Verwendung des Kalkulationszinssatzes auf einen Ver-

gleichspunkt auf- oder abgezinst.89 Einnahmen und Ausgaben beeinflussen somit nicht nur 

durch ihren Betrag, sondern auch durch ihren Zahlungszeitpunkt das Ergebnis der Berech-

nung. Nachfolgend eine kurze Einführung in das dynamische Verfahren der Kapitalwertme-

thode, das zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit in dieser Arbeit herangezogen wird: 

Kapitalwertmethode  

Der Kapitalwert, ist die Summe aller Kosten, die über den Nutzungszeitraum anfallen, be-

zogen auf den Anfangszeitpunkt t0 90
 Zur Ermittlung des Kapitalwerts einer Investitionsalter-

native werden die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erwarteten Einnahmen und Ausgaben 

mit dem Kalkulationszinssatz abgezinst und aufsummiert.91 Ist der Kapitalwert positiv, ist 

die Investition als wirtschaftlich zu betrachten.92 Vergleicht man verschiedene 

 

84 Vg . dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S. 21. 
85 Vg . dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.6.  
86 Vg . dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.6. 
87 Vg . dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.7. 
88 dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.9. 
89 Vg . dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.9. 
90 Vg . Schubert (2012): Energet sche San erungen m Bestand. S.83. 
91 Vg . dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.10. 
92 Vg . Schubert (2012): Energet sche San erungen m Bestand. S.83. 
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Investitionsalternativen entspricht der Kapitalwert mit dem höchsten Wert der wirtschaft-

lichsten Investition.93  

5.1.2 Kostendifferenzierung  

Zentraler Gegenstand von Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind die Kosten einer Immobi-

lie, die bestenfalls über den gesamten Lebenszyklus erfasst werden. In der Regel werden 

die Kosten in (einmalige-) Investitions- und laufende Kosten unterschieden.94 Zu den Inves-

titionskosten oder Herstellungskosten zählen die Bau(werks-)kosten nach DIN 276 mit den 

Kostengruppen KG 300 und KG 400 sowie eventuelle Planungskosten KG 700.95 Die KG 

300 erfasst alle kosten die in Verbindung mit der Erstellung der Baukonstruktion anfallen, 

KG 400 bezieht sich auf die technischen Anlagen im Gebäude. Zu den laufenden Kosten 

zählen die Energiekosten aber auch wiederkehrende Inspektions-, Wartungs- und Instand-

haltungskosten, die im Gebäude anfallen.96 Die beiden letzteren beziehen sich ausschließ-

lich auf die technischen Anlagen und werden häufig als Prozentsatz der Anfangsinvestition 

ermittelt.97 Betrachtet man die Kosten eines Vorhabens über den gesamten Lebenszyklus 

der Immobilie, könnten auch noch Entsorgungskosten als weitere Folgekosten anfallen. „Je 

nach Wahl des Kalkulationszinssatzes sind diese aber durch den Abzinsungseffekt ver-

nachlässigbar.“98 Außerdem erschwert der Mangel an zuverlässigen Informationen über die 

Entsorgungskosten in über 30 Jahren die Plausibilität der Angaben.99 Aus diesem Grund 

werden die Entsorgungskosten in den meisten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ausge-

schlossen.  

Die Kostenermittlung von Sanierungs- oder Modernisierungsvorhaben unterscheiden sich 

von der Kostenermittlung für Neubauten. Bei Maßnahmen am Gebäudebestand kann das 

sogenannte „Kopplungsprinzip“ zum Tragen kommen und lediglich die energieeffizienzbe-

dingten Mehrkosten einer Maßnahme bewertet werden.100 Das Kopplungsprinzip verbindet 

 

93 Vg . dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.10. 
94 Vg . Ense ng (2020): Stud e über d e w rtschaft chen Ausw rkungen versch edener energet scher Standards 
n Augsburg. S. 6.  
95 Vg . Ense ng (2020): Stud e über d e w rtschaft chen Ausw rkungen versch edener energet scher Standards 
n Augsburg. S. 6. 
96 Vg . Ense ng (2020): Stud e über d e w rtschaft chen Ausw rkungen versch edener energet scher Standards 
n Augsburg. S. 7. 
97 Vg . Ense ng (2020): Stud e über d e w rtschaft chen Ausw rkungen versch edener energet scher Standards 
n Augsburg. S. 7. 
98 Ense ng (2020): Stud e über d e w rtschaft chen Ausw rkungen versch edener energet scher Standards n 
Augsburg. S. 7. 
99 Vg . Ense ng (2020): Stud e über d e w rtschaft chen Ausw rkungen versch edener energet scher Standards 
n Augsburg. S. 7. 
100 DUH (2017): Energet sche Gebäudesan erung. S. 4. 
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Wie bereits beschrieben bestehen die einmaligen Investitionskosten aus den Instandset-

zungskosten und den Energieeffizienzbedingten Mehrkosten. Instandsetzungskosten be-

schreiben im Allgemeinen alle „Maßnahmen zur Wiederherstellung des funktionsfähigen 

Zustands von (technischen) Anlagen, Geräten, Bauelementen, und Funktionseinheiten des 

Gebäudes“102. Diese Definition hebt die Betrachtungen von Sanierungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen von Neubauten ab, da hier die Investitionskosten lediglich den Errich-

tungskosten entsprechen. Ebenfalls berücksichtigt werden Kosten für den Abbruch von Ge-

bäudeteilen, die bei Neubauten ebenfalls seltener anfallen. Alle zusätzlichen Maßnahmen, 

die nicht unter die Instandsetzung fallen, werden als energieeffizienzbedingte Mehrkosten 

gesehen.  

Es folgt die Ermittlung der einmaligen Investitionskosten der Sanierungsvarianten „GEG-

Niveau2“ und „BEG-Standard“. Die Herstellungskosten werden mithilfe des BKI-Kostenpla-

ners für die Kostengruppen KG 300, KG 400 und KG 700 in Kombination der Daten des 

IWU ermittelt.  

5.2 Wirtschaftlichkeitsberechnung der Sanierungsvarianten 
Es wird nun im Detail genauer auf die wirtschaftliche Betrachtung der Sanierungsvarianten 

dieser Arbeit eingegangen. Zu Beginn werden einige Rahmenbedingungen zur Berechnung 

definiert, anschließend erfolgt die Ermittlung der einmaligen Investitionskosten sowie der 

laufenden Kosten. Um die Vorteilhaftigkeit der zweiten Sanierungsvariante auf BEG-Stan-

dard ermitteln zu können, werden im Anschluss die Fördersätze und die Förderhöhe ermit-

telt.   

5.2.1 Randbedingungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Nach der Einführung in die verschiedenen Berechnungsvarianten und Kostenarten, werden 

nun die Randbedingungen für die Berechnungen im Rahmen dieser Arbeit definiert. Zur 

Analyse und Bewertung der Varianten wird die Kapitalwertmetode durchgeführt. Verglichen 

werden Variante 1: „GEG-Niveu2“ und Variante 2: „BEG-Standard“. Alle erforderlichen 

Randbedingungen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.103  

 

102 dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.29. 
103 Die aktuelle Entwicklung von Inflation  Zinsen und Energiepreisen aufgrund Ereignisse ausgelöst durch 
höhere Gewalt werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. 
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Betrachtungszeitraum 

Wie in Kapitel 4 bereits beschrieben, ist das allgemeine Ziel und der anfängliche Grund der 

Gebäudesanierung, die nächsten 20 Jahre keine umfassenden Modernisierungs- oder Sa-

nierungsmaßnahmen durchführen zu müssen. Auf Basis dieser Tatsache werden lediglich 

die Varianten „GEG-Niveau2“ und „BEG-Standard“ verglichen, da diese Varianten im Ge-

gensatz zur ersten „GEG-Standard“ Variante auf einen Zustand verbessert wurden, der 

diesem Ziel entspricht. Des Weiteren, wird die durchschnittliche Nutzungsdauer von Bau-

stoffen auf 25 Jahre angesetzt und die von technischen Anlagen auf 20 Jahre.104 Bei Vor-

haben bei denen Änderungen an beiden Teilen vorgenommen werden, wird die kürzere 

Nutzungsdauer zugrunde gelegt.105 Aus diesen Gründen wird der Betrachtungszeitraum der 

Wirtschaftlichkeitsberechnung im Rahmen dieser Arbeit auf 20 Jahre definiert.  

Energie und Preisentwicklung 

Als Einnahmen in der Kapitalwertmethode werden die eingesparten Energiekosten in Folge 

der energetischen Verbesserung gesehen. Basis für die Berechnung von Energiekosten ist 

dir Endenergieverbrauch eines Gebäudes. Die Kosten für den Fernwärmebezug des Fern-

wärmenetzes der mittleren Neckarschiene wird laut EnBW mit 13,09 Cent/kWh angege-

ben.106 Die Kosten für den Strom der Wärmepumpen wurde für das Jahr 2021 mit 23,80 

Cent/kWh angegeben.107 „Die Energiepreissteigerung gibt an, wie der Preis eines Energie-

trägers als Betrag (nominal) zukünftig steigen wird.“108 Die Steigerung wird in einem Pro-

zentsatz angegeben der unabhängig von den Energieträgern und -versorgungsarten ange-

wendet wird. Für die Energiepreissteigerung im Rahmen dieser Arbeit, wird sich an den 

Konventionen der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) zur Ermittlung 

der Lebenszykluskosten für Büro- und Verwaltungsgebäude orientiert, die einen jährliche 

Steigerung von 5 Prozent annehmen.109  

Diskontierungszinssatz / Kalkulationszinssatz  

Der Kalkulationszinssatz drückt die Verzinsungserwartung für das eingesetzte Kapital 

aus.110 Das bedeutet, dass verglichen wird, ob es lukrativer ist, das Kapital lediglich über 

 

104 Vg . Schubert (2012): Energet sche San erungen m Bestand. S.84. 
105 Vg . Schubert (2012): Energet sche San erungen m Bestand. S.84. 
106 Vg . EnBW (2022): Eff z ente Wärme für Ihr Gewerbe und Zuhause. (13.11.2022).  
107 Vg . bwp (2022): Energ epre se (15.11.2022).  
108 dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.27. 
109 Vg . DGNB (2018): Gebäudebezogene Kosten m Lebenszyk us. S. 243. 
110 Vg . DGNB (2018): Gebäudebezogene Kosten m Lebenszyk us. S. 240. 
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den Betrachtungszeitraum anzulegen oder die geplante Investition durchzuführen. Somit 

kann das Risiko einer Investition besser einbezogen werden. Mit dem Zinssatz kann die 

Option, das nötige Kapital zur Realisierung des geplanten Vorhabens über den Betrach-

tungszeitraum Risikolos anzulegen, mit in die Betrachtung eingebunden werden. 

Künftige Zahlungsströme oder Beträge werden mit dem Zinssatz auf den Gegenwartswert 

abgezinst, wobei sich die Höhe des Zinssatzes an unterschiedlichen Interpretationsmög-

lichkeiten der Berechnung orientiert. Besteht lediglich ein interessensausgleich zwischen 

heutigen und künftigen Generationen, führt die sogenannte „soziale Diskontrate“ zu relativ 

geringen Zinssätzen.111 Steht die gewünschte Rendite im Vordergrund, wie bei dem Ver-

gleich von mehreren Investitionsvarianten, fallen die Zinssätze oft etwas höher aus.112 Als 

Kalkulationszinssatz dieser Arbeit werden 3 Prozent angenommen.113 

Inflation 

Als Inflationsrate werden 2 Prozent gemäß der langfristigen Zielsetzung der Europäischen 

Zentralbank angenommen.114 

5.2.2 Ermittlung der einmaligen Investitionskosten nach DIN 276 

Zur Ermittlung der einmaligen Investitionskosten für die Varianten „GEG-Niveau2“ und 

„BEG-Standard“ wird sich auf den Kostenplaner des BKIs berufen. Alle ermittelten Kosten 

sind auf das Preisniveau August 2021 und an die Region Stuttgart mittels Regionalfaktor 

des BKI angepasst.  

Da die Unterschiede zwischen den beiden Varianten teilweise sehr gering sind, beispiel-

weise Dämmstoffstärken von 17cm und 24cm, müssen zur Ermittlung der energieeffizienz-

bedingten Mehrkosten dieser Kostenpunkte andere Quellen bezogen werden. Es wurde 

sich hierbei an Daten des IWU orientiert. Da der Hintergrund dieser Arbeit die Bewertung 

des baulichen Mehraufwands zur Erreichung des Standards der BEG ist, werden zunächst 

alle Kosten der beiden Varianten in Instandsetzungskosten und in den jeweiligen energie-

effizienzbedingten Mehraufwand unterteilt. Anschließend können die Mehrkosten beider 

Varianten verglichen und differenziert werden, um so den monetären Mehraufwand der 

 

111 Vg . DGNB (2018): Gebäudebezogene Kosten m Lebenszyk us. S. 240. 
112 Vg . Vg . Ense ng (2020): Stud e über d e w rtschaft chen Ausw rkungen versch edener energet scher Stan-
dards n Augsburg. S. 9. 
113 Vg . DGNB (2018): Gebäudebezogene Kosten m Lebenszyk us. S. 243. 
114 Vg . Vg . Ense ng (2020): Stud e über d e w rtschaft chen Ausw rkungen versch edener energet scher Stan-
dards n Augsburg. S. 9. 
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Daten des IWU ermittelt und für die Kostenberechnung übernommen. Alle anderen Kosten 

wurden mittels BKI-Kostenplaner ermittelt.  

Bei einem Fensteraustausch schreibt das GEG für die Fenster einen U-Wert von 1,3 W/m2K 

vor. Da in der Praxis kaum noch Fenster angeboten werden, die unter diesem technischen 

Mindeststandard liegen, wird für die Variante „GEG-Niveau2“ kein energieeffizienzbeding-

ter Mehraufwand ermittelt.118 Für den Mindeststandard einer Zweifachverglasung werden 

rund 400€/m2 119 angesetzt und gesamt den Grundkosten dieser Maßnahme zugeschrie-

ben. Für den Einsatz dreifachverglaster Fenster in der BEG-Variante wird zur Ermittlung 

der Mehrkosten der Preisunterschied zwischen den Fensterstandards herangezogen. Drei-

fachverglaste Fenster kosten im Schnitt 15 Prozent mehr, was in diesem Fall 60€/m2 ent-

spricht.120 

Der Einsatz einer zentralen Abluftanlage, dient grundsätzlich der Gewährleistung einer dau-

erhaft hohen Raumluftqualität. Der Einbau einer Abluftanlage ist daher keine Maßnahme 

zur Energieeinsparung, sondern zur Sicherung eines kontinuierlichen Luftqualitätsstan-

dards.121 „Zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung erfüllen zunächst die glei-

che Funktion.“122 Die Wärmerückgewinnungsfunktion reduziert jedoch die Lüftungswärme-

verluste und wird daher als energieeinsparende Maßnahme betrachtet. Zur Ermittlung der 

Mehrkosten, muss daher die Differenz zwischen einer reinen Abluftanlage und einer Lüf-

tungsanlage mit Wärmerückgewinnung herangezogen werden.123 Die Vollkosten der Lüf-

tungsanlage mit Wärmerückgewinnungsfunktion wurde mittels BKI-Kostenplaner ermittelt. 

Abluftanlagen werden laut IWU mit 50€/m2 angegeben.124 Der Mehrkostenanteil wurde aus 

der Differenz dieser beiden Angaben ermittelt.  

Die Kosten der Beleuchtungserneuerung wurden ebenfalls dem BKI-Kostenplaner entnom-

men. Zwar sind die Kosten in Tabelle 12 als Vollkosten betitelt, werden aber zu den Mehr-

kosten addiert, da die Reduzierung der Stromkosten zur Beleuchtung des Gebäudes einen 

 

118 Vg . H nz (2015): Kosten energ ere evanter Bau- und An agente e be  der energet schen Modern s erung von 
A tbauten, S. 34. 
119 Vg . DF (2022): Fensterpre se m Überb ck (21.11.2022). 
120 Vg . DF (2022): Fensterpre se m Überb ck (21.11.2022). 
121 Vg . H nz (2015): Kosten energ ere evanter Bau- und An agente e be  der energet schen Modern s erung von 
A tbauten, S. 61. 
122 H nz (2015): Kosten energ ere evanter Bau- und An agente e be  der energet schen Modern s erung von 
A tbauten, S. 61. 
123 Vg . H nz (2015): Kosten energ ere evanter Bau- und An agente e be  der energet schen Modern s erung von 
A tbauten, S. 61. 
124 Vg . H nz (2015): Kosten energ ere evanter Bau- und An agente e be  der energet schen Modern s erung von 
A tbauten, S. 60. 
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wesentlichen Beitrag zur Reduzierung des Jahres-Primärenergiebedarfs hat und somit ge-

samt als energieeinsparende Maßnahme zählt.  

Die Kosten der Heizungsperipherie wurden ebenfalls mittels BKI-Kostenplaner ermittelt. 

Einbezogen werden hierbei Kosten durch z.B. der Erneuerung von Verteilleitungen, den 

Austausch von Heizkörpern oder der Einbau neuer Flächenheizungen.125 Energiebedingte 

Mehrkosten werden hier normalerweise nicht angesetzt da die Maßnahmen als Grundkos-

ten, die ganzheitlich den Instandsetzungskosten zugeordnet werden können, angesehen 

werden.126 Da im Variantenvergleich nicht nur der Austausch des Wärmeerzeugungssys-

tems sondern auch das neue Verteil- und Übergabesystem mittels Deckenheizung /-küh-

lung elementar ist, wurde der Mehrkostenaufwand des „BEG-Standards“ dennoch ermittelt. 

Von den Vollkosten zur Erneuerung des Heiz-und Kühlsystems von 430.472 € wurden die 

Kosten zur Instandsetzung in der „GEG-Niveau2“ Variante von 58.852 € abgezogen. Somit 

konnte ein Mehraufwand von 371.621 € zur Bereitstellung des neuen Heiz- und Kühlsys-

tems ermittelt werden. Insgesamt kann der „BEG-Standard“ Variante gegenüber der „GEG-

Niveau2“ Variante ein Mehrkostenaufwand von 811.769 € zugeschrieben werden.  

5.2.3 Ermittlung der laufenden jährlichen Kosten  

Wie in den Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsberechnung bereits beschreiben, kann man 

die laufenden Kosten über den Betrachtungszeitraum als Ein- und Auszahlungen verste-

hen. Die laufenden jährlichen Kosten bestehen aus den Instandhaltungskosten (Auszah-

lung) und der Energiekosteneinsparung in Folge der Sanierung (Einzahlung). Unter In-

standhaltung werden grundsätzlich alle Maßnahmen während des Lebenszyklus eines Ge-

bäudes verstanden, die zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustands oder zur Rückführung 

in diesen dienen.127 Für die Ermittlung der Kosten der Instandhaltung (Inspektion, Wartung 

und Instandsetzung) der Baukonstruktion sowie der technischen Anlagen, werden in der 

Praxis Prozentsätze auf die tatsächlichen Herstellungskosten der KG 300 und KG 400 an-

gewendet. Nachfolgende Tabelle fasst die Investitions- bzw. Herstellungskosten beider Sa-

nierungsvarianten in Kombination der jeweiligen Prozentsätze zur Ermittlung der laufenden 

jährlichen Kosten zusammen:  

 

125 Vg . H nz (2015): Kosten energ ere evanter Bau- und An agente e be  der energet schen Modern s erung von 
A tbauten, S. 54. 
126 Vg . H nz (2015): Kosten energ ere evanter Bau- und An agente e be  der energet schen Modern s erung von 
A tbauten, S. 55. 
127 dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.29. 
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Tabelle 13: Laufende Instandhaltungskosten 
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten DGNB.128 

Addiert man die Instandhaltungskosten der „BEG-Standard“ Variante erhält man jährliche 

Ausgaben von 23.293 €. Für die „GEG-Niveau2“ Variante ergeben sich lediglich Kosten in 

Höhe von 17.124 €. Das die Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungskosten bei der 

„BEG-Standard“ Variante höher sind, ergibt sich aus der zusätzlich verbauten Anlagen- und 

 

128 Vg . DGNB (2018): Gebäudebezogene Kosten m Lebenszyk us, An age 3.  
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Heizungstechnik, auf die bei der „GEG-Niveau2“ Variante verzichtet wurde. Die laufenden 

Kosten zur Instandhaltung unterscheiden sich somit um 6.170 €.  

Zur Ermittlung der jährlichen Energiekosteneinsparung infolge der Gebäudesanierung, wer-

den die jährlichen Energiekosten für beide Sanierungsvarianten ermittelt. Wie im Kapitel 

5.2.1 bereits beschrieben, errechnen sich die Energiekosten anhand des Endenergiebe-

darfs zur Wärmebereitstellung des Gebäudes. Bezugsfläche ist der beheizte/gekühlte An-

teil der Nettogrundfläche von 3.464 m2 des Gebäudes. Nachfolgende Daten sind den Ener-

gieausweisen der Sanierungsvarianten entnommen: 

- GEG-Niveau2: 

o Endenergiebedarf (Wärme): 43,8 kWh/m2a = 151.723 kWh 

o Strom (Hilfsenergie): / 

o Kosten Fernwärme: 13,09 Cent/kWh = 13,09 x 151.723 = 19.860,57 € 

- BEG-Standard:  

o Endenergiebedarf (Wärme):13,3 kWh/m2a = 46.071 kWh 

o Strom (Hilfsenergie): 0,2 kWh/m2a = 820 kWh 

o Kosten Wärmepumpenstrom: 23,80 Cent/kWh = 23,80 x 46.891 = 

11.160,11 € 

Trotz des geringeren kWh-Preis des Fernwärmebezugs sind die Energiekosten der Wär-

mepumpenversorgung um 8.700 € geringer.  

5.2.4 Ermittlung der finanziellen Förderung der BEG 

Nach Berechnung der Kosten beider Sanierungsvarianten, wird in diesem Kapitel im Detail 

auf die BEG NWG und BEG EM eingegangen, um die Höhe der Förderzuschüsse der Sa-

nierungsvarianten zu ermitteln. Da die Richtlinien seit der ersten Veröffentlichung bereits 

einige Male abgeändert wurden, wird die Höhe der Förderung zum Rechtsstand Juni 2022 

und zum Rechtsstand November 2022 ermittelt.  

Die BEG besteht aus drei Teilprogrammen: Einzelmaßnahmen (BEG EM), Wohngebäude 

(BEG WG) und Nichtwohngebäude (BEG NWG). Da manche Maßnahmen in beiden Sa-

nierungskonzepten in gleichem Umfang durchgeführt wurden, wird geprüft, ob der „GEG-

Niveau2“ Variante Einzelmaßnahmenförderung zusteht, die ebenfalls in Abzug gebracht 

werden muss. Die Finanzierung der Förderprogramme erfolgt durch das 
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Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).129 Die Förderung kann je nach 

Rechtsstand entweder durch einen nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss oder in Form 

eines Kredits mit Teilschuldenerlass in Anspruch genommen werden.130 Der Teilschulden-

erlass bzw. Tilgungszuschuss reduziert die zurückzuzahlende Kreditsumme und verkürzt 

so die Laufzeit und die Höhe der Zinsen. Der Zuschuss erfolgt als Einmalzahlung. Die An-

tragstellung erfolgt für Förderungen im Rahmen der BEG EM beim Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Anträge der BEG NWG werden bei der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW) gestellt.131  

Gilt eine Maßnahme als Förderfähig, werden alle Arbeiten und Bestandteile gefördert, die 

unmittelbar für die Ausführung und Funktionstüchtigkeit erforderlich sind.132 „Dies umfasst 

das Material sowie den fachgerechten Einbau durch die jeweiligen Fachunternehmen“.133 

Aus diesem Grund, wird die Höhe der Förderung an den Vollkosten einer Maßnahme er-

mittelt und nicht an den reinen Material- oder energieeffizienzbedingen Mehrkosten. Fol-

gende Einzel/-Maßnahmen werden für Nichtwohngebäude laut BEG unteranderem als för-

derbar eingestuft:134  

- Maßnahmen an der Gebäudehülle 

o Außenwände; Dachflächen; Decken/Wände gegen unbeheizt; Fenster/Tü-

ren; Sommerlicher Wärmeschutz. 

- Anlagentechnik (außer Heizung)  

o Raumluft- und Klimatechnischer Anlagen inklusive Wärmerückgewinnung; 

Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR); Kältetechnik; 

Energieeffiziente Beleuchtungstechnik.  

- Wärmeerzeugung (Heizungstechnik)  

o Anlagen zur Wärmeerzeugung; Innovative Heizungstechnik auf Basis erneu-

erbarer Energien; Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung der An-

lagebetreibenden; Wärmepumpen; (MSR), Gebäudeautomation, Ener-

giemanagementsysteme; Wärmeverteilung und Wärmeübergabe; Demon-

tage arbeiten; Heizungsoptimierung.  

- Fachplanung und Baubegleitung  

 

129 Vg . KFW (2022): Bundesförderung für eff z ente Gebäude, S. 4.  
130 Vg . BMW  (2022): R cht n e für d e Bundesförderung für eff z ente Gebäude – N chtwohngebäude (BEG 
NWG), S. 7. 
131 BAFA (2022): A geme nes Merkb att zur Antragste ung, S. 3.  
132 Vg . KFW (2022): Bundesförderung für eff z ente Gebäude, S. 11. 
133 KFW (2022): Bundesförderung für eff z ente Gebäude, S. 11. 
134 Vg . KFW (2022): Bundesförderung für eff z ente Gebäude, S. 2f. 
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verändert. Die erste Änderung erfolgte am 21. Juli 2022, die zweite zum 15. September 

2022, die letzte Ergänzung trat am 22. September 2022 in Kraft. 

Nachfolgende Tabelle stellt zunächst die durchgeführten Maßnahmen der „GEG-Niveau2“ 

Variante in Kombination mit den Anforderungen der BEG EM mit dem Stand vor den Ände-

rungen dar. Die Informationen zu den Voraussetzungen als auch die Fördersätze sind direkt 

der Richtline BEG EM, insbesondere deren Anlage, vom 16. September 2021 entnom-

men.137 

 
Tabelle 15: Einzelmaßnahmen Förderung "GEG-Niveau2" Variante 
Quelle: Eigene Darstellung nach BMWi (2021): Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Ein-
zelmaßnahmen (BEG EM)  Anlage. 

Die Dachsanierung und der Fensteraustausch wird im Konzept „GEG-Niveau2“ durch die 

Anforderungen der BEG EM ausgeschlossen. Der U-Wert des Daches hätte mindesten 

 

137 Vg . BMW  (2021): R cht n e für d e Bundesförderung für eff z ente Gebäude – E nze maßnahmen (BEG EM), 
S. 5ff. 
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0,14 W/m2K betragen müssen, um ebenfalls eine Förderung von 20 Prozent zu erhalten. 

Obwohl in der Sanierungsvariante „BEG-Standard“ die gleiche Dachsanierung durchgeführt 

und der gleiche U-Wert erzielt wird, greift hier die Förderung, da sich das Ziel der BEG 

NWG nicht an einzelnen U-Werten orientiert, sondern der mittlere U-Wert aller opaken Bau-

teile maßgebend ist. Der erforderliche U-Wert von 0,95 W/m2K der Fenster laut BEG EM ist 

ebenfalls etwas strenger als der, der BEG NWG von 1,0 W/m2K. Da die Fenster lediglich 

dem gesetzlichen Mindeststandard von 1,3 W/m2K entsprechen kann auch hier keine För-

derung von 20 Prozent in Anspruch genommen werden.  

Die Förderung für die „BEG-Standard“ Sanierung wird pauschal für die förderfähigen Kos-

ten bezogen. Wird der EG40 EE Standard erreicht, wird ein Fördersatz von 50 Prozent auf 

alle förderfähigen Kosten gewehrt.138 Der Fördersatz setzt sich aus 45 Prozent Förderung 

durch den EG 40 Standard und 5 Prozentpunkten durch die Erreichung der Effizienzge-

bäude-EE-Klasse, zusammen.  

Die Förderung von Stromerzeugenden Anlagen muss jedoch etwas gesondert von dieser 

Pauschalisierung betrachtet werden. Stromerzeugende Anlagen auf Basis erneuerbarer 

Energien werden nur dann mitgefördert, wenn keine Förderung bzw. Einspeisevergütung 

nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) in Anspruch genommen wird.139 Aus die-

sem Grund, wird zur Vereinfachung auf die Prüfung einer potenziellen Einspeisevergütung 

des erzeugten PV-Stroms im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Die Höhe der Förderung der 

PV-Anlage und des Stromspeichers kann ebenfalls nicht pauschal ermittelt werden, son-

dern muss in Abhängigkeit des Jahres-Strombedarfs des Gebäudes für gebäudebezogene 

Zwecke (Heizung, Kühlung, Lüftung etc.) anteilmäßig berechnet werden.140 Vereinfacht dar-

gestellt, wird prozentual der Anteil gefördert, der dem Anteil vom am Gebäude erzeugten 

selbst genutzten Strom entspricht.141 Werden beispielweise 50 Prozent des erzeugten 

Stroms selbst genutzt, können 50 Prozent der Investitionskosten als förderfähige Kosten 

geltend gemacht werden. Maximal können 100 Prozent der Kosten gefördert werden. Für 

den Büroturm ergibt sich folgende Berechnung der Förderhöhe:  

- Nach §23 GEG ermittelter jährlicher Strombedarf: 181.370 kWh/a 

 

138 Vg . BMW  (2022): R cht n e für d e Bundesförderung für eff z ente Gebäude – N chtwohngebäude (BEG 
NWG), S.8. 
139 Vg . KFW (2022): Bundesförderung für eff z ente Gebäude – Infob att zu den förderfäh gen Maßnahmen und 
Le stungen (Stand 04/22), S. 28. 
140 Vg . KFW (2022): Bundesförderung für eff z ente Gebäude – Infob att zu den förderfäh gen Maßnahmen und 
Le stungen (Stand 04/22), S. 26. 
141 Vg . KFW (2022): Bundesförderung für eff z ente Gebäude – Infob att zu den förderfäh gen Maßnahmen und 
Le stungen (Stand 04/22), S. 26. 
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5.2.4.2 Förderhöhe zum Stand der BEG im November 2022 

Die Änderungen an den Richtlinien betrafen weniger die Voraussetzungen der förderfähi-

gen Maßnahmen als die Höhe der Fördersätze der BEG EM und der BEG NWG. Betrachtet 

werden ebenfalls nur die Änderungen, die für die Berechnungen dieser Arbeit relevant sind.  

In der ersten Änderung der Richtlinie von 21. Juli 2022 wurden sowohl die Regelungen zur 

Art der Förderungen als auch der Fördersätze angepasst. Für Einzelmaßnahmen wurde 

die Kreditförderung mit Tilgungserlass und für die BEG NWG die Zuschussförderung ge-

strichen. Die Fördersätze der BEG EM, die zuvor bei 20 Prozent lagen, sind auf 15 Prozent 

gesunken.142 Die Fördersätze der BEG NWG sind durch die Änderung noch stärker redu-

ziert als die der BEG EM. Der Tilgungszuschuss für die Sanierung eines NWG auf EG 40 

Standard wird nur noch mit 20 Prozent anstatt 45 Prozent gefördert.143 Durch die zusätzli-

chen fünf Prozentpunkte durch Erreichen der EE-Klasse ergibt sich ein Fördersatz von 25 

Prozent.  

Ebenfalls seit Juli 2022 gibt es eine neue Gebäudevariante im Rahmen der KFW-Förde-

rung, die Worst-Performing-Buildings (WPB). WPBs sind Wohn- oder Nichtwohngebäude 

die zu den energetisch schlechtesten 25 Prozent des Gebäudebestands in Deutschland 

zählen.144 Ein Gebäude ist ein WPB im Sinne der BEG, wenn es sich über den Energieaus-

weis, über das Baujahr oder über den Sanierungszustand der Außenwand als solches Qua-

lifiziert.145 Gebäude die als WPB gelten erhalten bei Sanierung einen zusätzlichen Tilgungs-

zuschuss von fünf Prozent.146 Da der Büroturm vor dem Jahr 1957 errichtet wurde, und 

dessen Außenwand nach 1983 keine energetische Verbesserung erfahren hat, zählt das 

Gebäude als WPB und erhält laut BEG die zusätzliche Förderung in Höhe von 5 Prozent-

punkten.147 Diese Ergänzung gilt nur für Maßnahmen im Rahmen der BEG NWG. Damit 

erhöht sich der Fördersatz der „BEG-Standard“ Variante auf insgesamt 30 Prozent. 

In der ersten Änderung im Juli 2022 wurde zusätzlich für die BEG EM Maßnahmen die 

Kreditförderung gestrichen, und für die Anträge im Rahmen der BEG NWG die Zuschuss-

förderung.148  

 

142 Vg . BMW  (2022): Bekanntmachung – Änderung von R cht n en, S. 1.  
143 Vg . BMW  (2022): Bekanntmachung – Änderung von R cht n en, S. 2. 
144 Vg . BMW  (2022): Bekanntmachung – Änderung von R cht n en, S. 2.  
145 Vg . KFW (2022): Bundesförderung für eff z ente Gebäude, S. 10. 
146Vg . BMW  (2022): Bekanntmachung – Änderung von R cht n en, S. 2.  
147 Vg . KFW (2022): Bundesförderung für eff z ente Gebäude, S. 10. 
148 Vg . BMW  (2022): Bekanntmachung – Änderung von R cht n en, S. 1 f.  
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gegenüberzustellen. Zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit, werden die erforderlichen Mehr-

kosten der „BEG-Standard“ Variante, im Verhältnis zu den Energieeinsparungen zuzüglich 

des Werts der Förderung betrachtet.150 Nachfolgende Tabelle fasst alle erforderlichen Grö-

ßen und Randbedingungen erneut zusammen:  

 
Tabelle 18: Grunddaten Berechnung Wirtschaftlichkeit 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Der erste Schritt ist die Ermittlung der Barwerte aller Einnahmen und Ausgaben. Dafür wer-

den alle erwarteten Ein- und Auszahlungen über den Betrachtungszeitraum mit der Inflati-

onsrate/Energiepreissteigerung aufgezinst and anschließend mit dem Kalkulationszins zum 

heuten Zeitpunkt (t0) abgezinst. Anschließend werden die beiden Werte gegenübergestellt 

und somit der Kapitalwert ermittelt.  Eine genaue Berechnung ist Anhang „Teil 13“ zu ent-

nehmen. Nachfolgende Tabelle fasst alle zur Berechnung erforderlichen Werte zusammen: 

 

150 Vg . dena (2019): Le tfaden W rtschaft chke t. S.43. 





Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Sanierungsvarianten 81 

 

Berechnung Kapitalwert - Stand November 2022: 

Die Berechnung zum Zeitpunkt nach der zweiten Abänderung der Richtlinie wird auf zwei 

verschiedene Art und Weisen berechnet. Zur besseren Vergleichbarkeit wird die Förderung 

zunächst weiterhin als Zuschuss verstanden, um die Auswirkungen der abgeänderten För-

dersätze besser zu verdeutlichen. In der zweiten Berechnung wird die Förderung, wie in 

der Praxis vorgeschrieben, als Kredit mit Teilschuldenerlass ermittelt und in die Berechnung 

eingebunden.  

Ausgaben zum Zeitpunkt t0: Zuschuss Variante 

- Mehraufwand Investitionskosten:     811.769 € 

- Summierter Barwert Instandhaltungskosten:   111.543 € 

923.312 € 

Einnahmen zum Zeitpunkt t0:  

- Förderzuschuss:       663.445 € 

- Summierter Barwert Energiekosteneinsparung:   209.825 € 

873.269 € 

Kapitalwert:         - 50.043 € 

à Investition ist unwirtschaftlich.  

Ausgaben zum Zeitpunkt t0: Kredit mit Teilschuldenerlass 

- Mehraufwand Investitionskosten:     811.769 € 

- Summierter Barwert Instandhaltungskosten:   111.543 € 

- Summierter Barwert Tilgungszinsen    395.222 € 

        1.315.535 € 

Einnahmen zum Zeitpunkt t0:  

- Förderzuschuss:       663.445 € 

- Summierter Barwert Energiekosteneinsparung:   209.825 € 

873.269 € 

Kapitalwert:         - 445.265 € 

à Investition ist unwirtschaftlich.  
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Anhand der Kapitalwerte lässt sich erkennen, ob eine Investitionsvariante über den Be-

trachtungszeitraum betrachtet, wirtschaftlich ist. Der Kapitalwert ist, zum Stand der BEG im 

Juni 2022, positiv, und die Investition somit wirtschaftlich. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass die Höhe der Förderung größer ist als die energieeffizienzbedingten Mehrkosten der 

„BEG-Standard“ Variante. Die Investition ist somit nicht nur als wirtschaftlich zu betrachten, 

die Amortisation des zusätzlichen Aufwands erfolgt bereits zum Zeitpunkt t0   

Der Kapitalwert zum Stand der BEG im November 2022 ist in beiden Fällen negativ, und 

die Investition somit unwirtschaftlich.  

Dadurch, dass die durchgeführten Maßnahmen lediglich mit nur noch 30 Prozent anstelle 

von 50 Prozent gefördert werden, entsteht zum Zeitpunkt t0 eine Differenz zwischen den 

Investitionskosten und der Förderung von 148.000 €. Diese Differenz kann über den Be-

trachtungszeitraum von 20 Jahren durch den jährlichen Einnahmenüberschuss, ermittelt 

aus der Differenz der Instandhaltungskosten und Energiekosteneinsparung, nicht beglichen 

werden, da der Überschuss summiert nur 98.000 € ergibt. Der Break-even-point würde un-

ter gleichen Voraussetzungen im Jahr 26 erreicht werden. Da jedoch technische Anlagen 

lediglich eine durchschnittliche Lebensdauer von 20 Jahren aufweisen und somit weitere 

unbekannte Ausgaben der Instandsetzung ab dem Jahr 21 mit in die Berechnung einfließen 

würden, kann eine reale Amortisation nicht ermittelt werden. Wäre eine Zuschussförderung 

also weiterhin möglich, wäre die Investition aufgrund der abgeänderten Fördersätze bereits 

als unwirtschaftlich zu bewerten. 

Wie in Kapitel 5.2.4.2 bereits erwähnt, ist die Zuschussförderung für Fördermaßnahmen im 

Rahmen der BEG NWG jedoch gestrichen worden. Die zweite Berechnung zum Stand No-

vember 2022 hat nun die verpflichtende Kreditaufnahme berücksichtigt. Zur Berechnung 

wurde ein effektiver Jahreszins von 1,27 Prozent, sowie 3 Tilgungsfreie Jahre angenom-

men.151 Zur Vereinfachung und besseren Prognose wurde eine Zinsbindung über die ge-

samten 17 Jahre Laufzeit angenommen. Aufgrund der Tatsache, dass für Einzelmaßnah-

men die Zuschussförderung weiterhin besteht, erhöht sich lediglich bei der „BEG-Standard“ 

Variante die Ausgabenseite um den jährlichen Zinsbetrag.  

Wie in Kapitel 5.2.4 bereits dargestellt, liegt die Summe aller förderfähiger Kosten der „BEG-

Standard“ Variante bei 2.912.444 €. Es wird angenommen, dass ein Kredit in der Höhe der 

förderfähigen Kosten aufgenommen wird. Zum Stand November 2022 liegt die Förderhöhe 

 

151 Vg . KfW (2022): N chtwohngebäude – Kred t (06.12.2022).  
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bzw. der Teilschuldenerlass dieser Variante bei 863.000 €. Die zu zahlenden Zinsen bezie-

hen sich auf den Kredittilgungsbetrag, der nach Abzug des Teilschuldenerlasses eine Höhe 

von ca. 2 Mio. € ergibt. Der summierte Barwert der Zinsen von gerundet 395.000 € kann 

anschließend als Ausgabe betrachtet werden. Stellt man die zu zahlenden Zinsen infolge 

der Kreditaufnahme dem Förderbetrag in Form des Teilschuldenerlass gegenüber, redu-

ziert sich die effektive Fördersumme erheblich. Aus diesem Grund liegen die Kapitalwerte 

von Juni 2022 und November 2022 um ca. 800.000 € auseinander. Es haben somit nicht 

nur die prozentualen Fördersätze einen enormen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit einer 

Maßnahme, die Art der Förderung ist für das Ergebnis noch ausschlaggebender.  

Die Bewertung des Mehraufwandes der „BEG-Standard“ Variante erfolgte in Bezug auf die 

„GEG-Niveau2“ Variante. Wird die Betrachtung auf das Bestandsgebäude im unsanierten 

Zustand bezogen und der BEG-Standard mit dem Ist-Zustand verglichen, kann ein positiver 

Kapitalwert erzielt werden. Aufgrund fehlender Daten über die laufenden Instandsetzungs-

kosten des unsanierten Gebäudes konnte eine beispielhafte Berechnung lediglich mit 

Schätzung dieser Größe erfolgen. Dennoch ist der Wert der Energiekosteneinsparung zwi-

schen dem Bestandsgebäude und dem EG40 EE Standard so hoch, dass so lange die 

laufenden Instandhaltungskosten des unsanierten Büroturms mindestens bei 4.560 € im 

Jahr liegen, ein positiver Kapitalwert erzielt werden kann.  

Ausgaben zum Zeitpunkt t0   

- Mehraufwand Investitionskosten:     1.380.703 € 

- Differenz der summierten Barwerte der  

Instandhaltungskosten beider Sanierungsvarianten:     337.082 € 

- Summierter Barwert Tilgungszinsen:      395.222 € 

2.113.007 € 

 

Einnahmen zum Zeitpunkt t0:  

- Förderzuschuss:          863.850 € 

- Differenz der summierten Barwerte der Energiekosten 

beider Varianten (=Energiekosteneinsparung)  1.249.373 €  

2.113.223 € 

Kapitalwert:                   216 € 

à Investition ist wirtschaftlich.  
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Die Energiekosteneinsparung liegt bei Betrachtung auf den Ist-Zustand bezogen bei 1,25 

Mio. €. Die Instandhaltungskosten der BEG-Variante liegen im Jahr 0 bei 23.293 € (siehe 

Tabelle 18). Selbst wenn im Jahr 0 die laufenden Instandhaltungskosten des unsanierten 

Büroturms um fast 20.000 € niedriger sind, kann durch die Energiekosteneinsparung ein 

positiver Kapitalwert erzielt werden. Da davon ausgegangen werden kann, dass die In-

standhaltungskosten im Ist-Zustand mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit höher als 

4.650 € sind, würde eine Sanierung des Büroturms auf EG40 EE Standard wirtschaftlich 

gegenüber dem unsanierten Bestandsgebäude vertretbar sein.  

An der Tatsache, dass der Kapitalwert der „GEG-Niveau2“ Variante im Vergleich zur „BEG-

Standard“ Variante um 445.265 € höher ist, kann die Betrachtung bezogen auf den unsa-

nierten Zustand dennoch nichts ändern. Bei dem Vergleich mehrerer Investitionsalternati-

ven, ist die Variante mit dem größten positiven Kapitalwert wirtschaftlich die rentabelste. 

Somit würde man sich aus einer reinen wirtschaftlichen Argumentation, auch wenn alle Ka-

pitalwerte positiv wären, zum Stand der BEG im November 2022 eher für die „GEG-Ni-

veau2“ Sanierungsvariante entscheiden als für die Variante um EG40 EE stand zu errei-

chen.  
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6 Zusammenfassung und Interpretation  

Übergeordnetes Ziel und Motivation des Forschungsthemas „Bewertung des Mehraufwan-

des zur Erfüllung der Anforderungen der „Bundesförderung für effiziente Gebäude““ ist, die 

Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor zu senken und dafür vor allem den Gebäude-

bestand in Deutschland zu nutzen und energetisch zu verbessern. Um dieses Ziel zu errei-

chen, stellt der Bund unteranderem die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zur 

Verfügung, um bessere Anreize für eine Bestandssanierung zu schaffen. 

Betrachtungsgegenstand dieser Arbeit war die Kernsanierung eines Nichtwohngebäudes- 

genauer, eines Bürogebäudes. Verglichen wurden die gesetzlichen Mindestanforderungen 

an der Sanierung und die der BEG als Vertreter der Förderprogramme. Die Anforderungen 

der Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude (BEG NWG) um den 

bestmöglichen Gebäudestandard, EG40 EE, zu erreichen, sind ein Vielfaches strenger als 

die Anforderungen an einer Sanierung, die durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor-

geschrieben werden. Es werden also nicht nur Anreize durch die Förderprogramme er-

zeugt, bisher sollen die geringen gesetzlichen Anforderungen dazu dienen, so wenig staat-

liche Hürden wie möglich zu schaffen, um ebenfalls zur Steigerung der Sanierungsrate bei-

zutragen. Es gilt herauszufinden, ob diese Herangehensweise ein Widerspruch oder eine 

Untermauerung des übergeordneten Ziels darstellt.   

Zur Beantwortung dieser Frage muss lediglich der Fall betrachtet werden, wenn der Anreiz 

durch die Förderprogramme wegfällt. Werden Kernsanierungen zum heutigen Zeitpunkt 

durchgeführt, wird das die letzte wesentliche Verbesserung des Gebäudes bis zum Ziel des 

nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zum Jahr 2045 sein. Die logische Schlussfolge-

rung daraus ist, dass wenn ein Gebäude zum jetzigen Zeitpunkt verbessert wird, durch die 

Sanierung der energetisch bestmögliche Zustand erreicht werden sollte. Die Option ein Ge-

bäude auf diesen Standard zu sanieren, um die am Gebäude erzeugten Treibhausgasemis-

sionen so gering wie möglich zu halten, fällt weg, sobald die gesamtwirtschaftliche Betrach-

tung der Maßnahme dieses Ziel nicht unterstützt. Der Mehraufwand der Sanierungsvariante 

dieser Arbeit, um den Standard EG40 EE zu erreichen, unterscheidet sich finanziell zur 

„GEG-Niveau2“ Variante um insgesamt rund 811.796 €. Die Fördersätze der BEG waren 

im Juni 2022 noch auf einem Niveau, um diesen Unterschied auszugleichen. Neben den 

ökologischen Gründen für eine Sanierung auf EG40 EE Standard, konnte so vor allem öko-

nomisch ein langfristiger Vorteil geschaffen werden.  
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Fernwärme angeschlossen bleiben, der Jahres-Primärenergiebedarf wird auf 75 kWh/m2a 

durch den Einbau einer PV-Anlage gesenkt, auf die EE-Klasse wird jedoch verzichtet da 

insgesamt lediglich ein Anteil an erneuerbaren Energien von 48 Prozent (Fernwärme 33 

Prozent und PV-Anlage 15 Prozent) erreicht werden kann. Durch die fehlende Motivation 

den Jahres-Primärenergiebedarf von 75 kWh/m2a auf 52 kWh/m2a zu reduzieren und auf 

den Bezug von erneuerbaren Energien zu wechseln, geht vor allem die Chance verloren, 

die Treibhausgasemissionen nochmals wesentlich zu reduzieren. Die durch das Gebäude 

erzeugten Emissionen konnten im letzten Sanierungsschritt, von 28kg CO2-Äquivalent/m2a 

auf 16 CO2-Äquivalent/m2a, erneut halbiert werden.  

Der Büroturm erreicht mit dem Primärenergiebedarf von 75 kWh/m2a so dennoch EG55 

Status und eine Förderung von 20 Prozent auf die Kosten förderfähiger Maßnahmen.152 

Stellt man diese Variante der „GEG-Niveau2“ gegenüber, erhält man mit den Fördersätzen 

zum Stand der BEG im November 2022 einen positiven Kapitalwert. Die Investition wäre 

durch den Verzicht auf den Einbau des neuen Wärmeerzeugungssystems wieder wirt-

schaftlich. Dadurch, dass das Gebäudeenergiegesetz kaum verbindliche Rahmenbedin-

gungen für Sanierungen vorschreibt, hängt der Umfang der Maßnahme und die Bereitschaft 

zur Sanierung auf den energetisch bestmöglichen Standard, lediglich von der wirtschaftli-

chen Tragfähigkeit des Konzepts ab, die maßgeblich von den Förderprogrammen bestimmt 

wird.  

Welche Konsequenzen können dadurch für das übergeordnete Ziel, der Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor, gezogen werden? Die Höhe der Förderungen 

und der Maßstab, um förderfähigen Status überhaupt erst zu erreichen, liefert der Jahres-

Primärenergiebedarf bezogen auf das Referenzhaus sowie der Zustand der Gebäudehülle. 

Wie in Kapitel 4.4 ermittelt, kann die Reduzierung der am Gebäude entstehenden Treib-

hausgase parallel zur Reduzierung des Jahres-Primärenergiebedarfs und der Verbesse-

rung der Gebäudehülle beobachtet werden. Es gibt jedoch keine durch das GEG oder der 

BEG im Vorfeld definierten Ziele, die explizit Anforderungen oder Höchstgrenzen für die 

Treibhausgasemissionen vorgeben.  

Es wurde erkennbar, dass die strengen Anforderungen an die Gebäudehülle, mit dem Ziel 

die spezifischen Transmissionswärmeverluste so gering wie möglich zu halten, weniger zur 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen am Gebäude beitragen als die Verbesserung 

der technischen Anlagen. Wie in Abbildung 30 dargestellt, hat die Verbesserung der 

 

152 Vg . Berechnung (Anhang Te  14). 
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Gebäudehülle von einem mittleren U-Wert von 2,6 W/m2K (Stufe 4) auf 1,7 W/m2K (Stufe 

6) um förderfähig im Rahmen der BEG zu werden, den Jahres-Primärenergiebedarf als 

auch die Treibhausgasemissionen nur gering reduziert. Der Einbau der Wärmepumpe als 

Vertreter der Wärmerzeuger auf Basis erneuerbarer Energien, konnte die jährlichen Treib-

hausgasemissionen wesentlich deutlicher reduzieren. Der geringere Ausstoß hat jedoch 

keine weiteren Auswirkungen da Systeme wie beispielsweise CO2 -Abgaben noch keinen 

nennenswerten wirtschaftlichen Einfluss erzeugen und selten zur Entscheidungsfindung 

beitragen. Der Austausch der Heizungsanlage und der Wechsel zu einem nachhaltigen 

System ist mit sehr hohen Kosten verbunden. Die Förderung durch zusätzliche fünf Pro-

zentpunkte durch die Erhöhung des EE-Anteils von 48 Prozent (Fernwärme + PV-Anlage) 

auf 65 Prozent (LWP) kann die Maßnahme jedoch nicht rechtfertigten oder ausgleichen. 

Der Einbau effizienter Systeme auf Basis erneuerbarer Energien wird somit zweitrangig 

behandelt, da weder vom Gesetzgeber Anreize für den Einbau geschaffen werden noch die 

Förderung die Kosten der Umrüstung nennenswert unterstützen kann.  

Inwieweit können Gebäudesanierungen das Ziel, des nahezu klimaneutralen Gebäudebe-

stands bis 2045, noch unterstützen, wenn weder durch den Gesetzgeber noch durch die 

Förderungen wirtschaftliche Anreize geschaffen werden, auf nachhaltige Systeme umzu-

rüsten. Wie in dieser Arbeit gezeigt, tragen die Energieträger auf Basis erneuerbarer Ener-

gien wesentlich mehr zu dem übergeordneten Ziel bei, als beispielweise eine möglichst gut 

isolierte Gebäudehülle. Die Bundesregierung hat die BEG im Rahmen des Klimaschutzpro-

gramms 2030 entwickelt, um die Gebäudeförderung attraktiver zu gestalten.153 Der Einsatz 

von erneuerbaren Energien ist neben den Maßnahmen für mehr Energieeffizienz zentraler 

Bestandteil davon. Die BEG erfuhr seit ihrer ersten Veröffentlichung (Januar 2021 BEG EM, 

Mai 2021 BEG NWG, BEG WG) bereits zahlreiche Ergänzungen, Abänderungen und Nach-

träge, was die angepriesene Effizienz des Programms in Frage stellt. „Noch nie waren In-

vestitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien so lohnend und einfach.“154 Mit 

diesem Zitat bewirbt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die BEG. Zu-

sätzliche fünf Prozentpunkte durch Erreichung der EE-Klasse und zusätzliche fünf Prozent-

punkte Förderung für Worst-Performing-Buildings haben sich am Beispiel der Sanierung 

dieser Arbeit als nicht ausreichend erwiesen, um die „Attraktivität“ der Gebäudeförderung 

zu repräsentieren. Es wird zu sehen sein, in welcher Form sich die Sanierungsrate nach 

den Änderungen der BEG und den angepassten Fortsätzen im Juli 2022, entwickelt oder 

 

153 Vg . BMWK (2022): Bundesförderung für Eff z ente Gebäude (BEG), 06.12.2022. 
154 BMWK (2022): Bundesförderung für Eff z ente Gebäude (BEG), 06.12.2022. 
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ob das BMWK die Effektivität der Umstrukturierung überschätzt hat. Die Umstellung auf 

erneuerbare Energien zur Wärme- und Kälteversorgung des Bürogebäudes dieser Arbeit, 

hat sich zumindest schon mal als nicht „lohnend und einfach“ erwiesen. 

Ausblick: 

Wie zu Beginn der Arbeit bereits erwähnt, hat der Gebäudesektor im Jahr 2020 die vorge-

gebene Emissionshöchstgrenze verfehlt. Im Jahr 2021 ist es dem Sektor erneut nicht ge-

lungen, das vom Klimaschutzgesetz festgelegte Minderungsziel einzuhalten.155 Die Treib-

hausgasemissionen haben sich zum Jahr 2020 zwar um 3,3 Prozent verringert, dies ist 

jedoch hauptsächlich auf die reduzierten Heizölkäufe zurückzuführen.156 Obwohl im Jahr 

2021 die Förderbedingungen der BEG noch wesentlich attraktiver waren als im Vergleich 

zu nach der zweiten Änderung im Juli 2022, scheint es so, dass die Bestandssanierungen 

keinen nennenswerten Einfluss auf die Reduzierung der Emissionen im Gebäudesektor ha-

ben.  

Die Wirkung der BEG auf die jährlichen Treibhausgasemissionen wurde Mitte 2021 gut-

achterlich bewertet. Die Auswertung der Programmzahlen hat gezeigt, dass 75 Prozent der 

Brutto-Einspareffekte, bezogen auf die Emissionen, aus der Förderung von Wärmeerzeu-

gern aus erneuerbaren Energien stammt.157 Zwar beziehen sich die Zahlen lediglich auf 

Daten der ersten Monate nach Einführung der BEG, jedoch hat die exemplarische Sanie-

rung des Bürogebäudes dieser Arbeit gezeigt, dass mit den Förderbedingungen vor der 

zweiten Änderung der Richtlinie der Umstieg auf erneuerbare Energien zur Wärmeerzeu-

gung wirtschaftlich vertretbar war. Dennoch gibt es keine offiziellen Studien die untersu-

chen, inwiefern sich die Sanierungsrate nach Einführung der BEG bisher entwickelt hat.  

Zu Beginn 2023 wird eine weitere Änderung der BEG veröffentlicht und in Kraft treten. Viele 

Privatpersonen aber auch Energie-Effizienz-Experten empfinden die häufigen Ergänzun-

gen und Abänderungen als kontraproduktiv und unübersichtlich. Ebenfalls ist eine schritt-

weise Novellierung des GEG geplant. „Ab dem 1. Januar 2024 soll möglichst jede neue 

eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden und die 

Anforderungssystematik des GEG soll angepasst werden.“158 Es besteht also Hoffnung, 

dass eine stärkere Richtungsvorgabe durch den Gesetzgeber den Anteil der Sanierungen 

 

155 Vg . Deutscher Bundestag (2022): K maschutzber cht, S.5. 
156 Vg . Deutscher Bundestag (2022): K maschutzber cht, S.5. 
157 Vg . A kasabreh (2021): Sofortprogramm 2020 für den Gebäudesektor, S. X.  
158 Deutscher Bundestag (2022): K maschutzber cht, S. 18.  
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anheben kann, und die durchgeführten Sanierungen ebenfalls immer mehr auf ganzheitlich 

nachhaltige Systeme setzen. Damit die BEG dann aber effektiv zur Steigerung der Sanie-

rungsrate beitragen kann, sollte die Umrüstung auf erneuerbare Energieträger mit mehr als 

nur 5 Prozentpunkten unterstützt werden und nicht wie im Beispiel dieser Arbeit gezeigt, 

den EE-Status im Vergleich zu Sanierungsalternativen als die am unattraktivste Alternative 

erweisen.
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GEG-Auszug „Anlage 2“.
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Referenzausführung/Wert (Maßeinheit)
Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft

(zu den Nummern 1.1 bis 4)  
indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie
Wärmeerzeuger,
–   kleine Solaranlage bei AN ≤ 500 m2 (bivalenter

Solarspeicher
 

–   große Solaranlage bei AN > 500 m2

 

 

•   Verteilsystem mit Zirkulation, innerhalb der
wärmeübertragenden Umfassungsfläche, innen liegende
Stränge, gemeinsame Installationswand, Standard-
Leitungslängen nach DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.1-2
 

8 Kühlung keine Kühlung
9 Lüftung zentrale Abluftanlage, nicht bedarfsgeführt mit geregeltem DC-

Ventilator,
•  DIN V 4701: 2003-08: Anlagen-Luftwechsel nA = 0,4 h-1

•  DIN-V  18599-10: 2018-09: nutzungsbedingter
Mindestaußenluftwechsel nNutz: 0,55 h-1

10 Gebäudeautomation Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09

Anlage 2 (zu § 18 Absatz 1)
Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Nichtwohngebäude)

(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1769 - 1773)

Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

   
Raum-

Solltemperaturen
im Heizfall

≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

1.1 Außenwand (einschließlich
Einbauten, wie Rollladen-
kästen), Geschossdecke
gegen Außenluft

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,4 W/(m2•K) U = 1,9 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,48 g = 0,60

1.2 Vorhangfassade
(siehe auch Nummer 1.14)

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,72 τv,D65,SNA = 0,78

1.3 Wand gegen Erdreich,
Bodenplatte, Wände und
Decken zu unbeheizten
Räumen (außer
Abseitenwände nach Nummer
1.4)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

1.4 Dach (soweit nicht unter
Nummer 1.5), oberste
Geschossdecke, Wände zu
Abseiten

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

1.5 Glasdächer Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2•K) UW = 2,7 W/(m2•K)
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Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

   
Raum-

Solltemperaturen
im Heizfall

≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,63 g = 0,63

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,76 τv,D65,SNA = 0,76

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,4 W/(m2•K) UW = 2,4 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,55 g = 0,55

1.6 Lichtbänder

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,48 τv,D65,SNA = 0,48

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2•K) UW = 2,7 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,64 g = 0,64

1.7 Lichtkuppeln

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,59 τv,D65,SNA = 0,59

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2•K) UW = 1,9 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,60 g = 0,60

1.8 Fenster, Fenstertüren
(siehe auch Nummer 1.14)

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,78 τv,D65,SNA = 0,78

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2•K) UW = 1,9 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,60 g = 0,60

1.9 Dachflächenfenster
(siehe auch Nummer 1.14)

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,78 τv,D65,SNA = 0,78

1.10 Außentüren; Türen gegen
unbeheizte Räume; Tore

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2•K) U = 2,9 W/(m2•K)

1.11 Bauteile in den Nummern 1.1
und 1.3 bis 1.10

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB =
0,05 W/(m2•K)

ΔUWB =
0,1 W/(m2•K)

1.12 Gebäudedichtheit Kategorie nach DIN V 18599-2:
2018-09 Tabelle 7

Kategorie I

1.13 Tageslichtversorgung bei
Sonnen- oder Blendschutz
oder bei Sonnen- und
Blendschutz

Tageslichtversorgungsfaktor
CTL,Vers,SA nach DIN V 18599-4:
2018-09

•   kein Sonnen- oder Blendschutz
vorhanden: 0,70
 

•   Blendschutz vorhanden: 0,15
 

1.14 Sonnenschutzvorrichtung Für das Referenzgebäude ist die tatsächliche Sonnenschutzvorrichtung des zu
errichtenden Gebäudes anzunehmen; sie ergibt sich gegebenenfalls aus den
Anforderungen zum sommerlichen Wärmeschutz nach § 14 oder aus Erfordernissen
des Blendschutzes.
Soweit hierfür Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind für diese
Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:
•  anstelle der Werte der Nummer 1.2

–  Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung g                 g = 0,35

–  Lichttransmissionsgrad der
Verglasung τv,D65,SNA              τv,D65,SNA = 0,58

•  anstelle der Werte der Nummern 1.8 und 1.9:
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Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

   
Raum-

Solltemperaturen
im Heizfall

≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

–  Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung g                 g = 0,35

–  Lichttransmissionsgrad der
Verglasung τv,D65,SNA             τv,D65,SNA = 0,62

2 Solare Wärmegewinne über
opake Bauteile

Wie beim zu errichtenden Gebäude

3.1 Beleuchtungsart direkt/indirekt mit elektronischem Vorschaltgerät und stabförmiger
Leuchtstofflampe

3.2 Regelung der Beleuchtung Präsenzkontrolle:
–   in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21

und 31*:                         mit Präsenzmelder
 

–   im Übrigen:                                 manuell
 

Konstantlichtkontrolle/tageslichtabhängige Kontrolle:
–   in Zonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22.1 bis 22.3, 29, 37 bis 40*:

Konstantlichtkontrolle gemäß DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.4.6
 

–   in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 28, 31 und 36*:
tageslichtabhängige Kontrolle, Kontrollart „gedimmt, nicht ausschaltend“
gemäß DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.4 (einschließlich
Konstantlichtkontrolle)
 

–   im Übrigen:                                 manuell
 

4.1 Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)
–   Wärmeerzeuger

 

Brennwertkessel (verbessert, nach 1994) nach DIN V 18599-5: 2018-09, Erdgas,
Aufstellung außerhalb der thermischen Hülle, Wasserinhalt
> 0,15 l/kW

4.2 Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)
–   Wärmeverteilung

 

–   bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-
Anlage):
Zweirohrnetz, außen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich, innen
liegende Steigstränge, innen liegende Anbindeleitungen, Systemtemperatur
55/45 °C, ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen, Δp const,
Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Betrieb, keine
Überströmventile, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und die
Umgebungstemperaturen gemäß den Standardwerten nach DIN V 18599-5:
2018-09 zu ermitteln.
 

–   bei zentralem RLT-Gerät:
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, ausschließlich statisch hydraulisch
abgeglichen, Δp const, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, für den Referenzfall
sind die Rohrleitungslängen und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu
errichtenden Gebäude anzunehmen.
 

4.3 Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)
–   Wärmeübergabe

 

–   bei statischer Heizung:
freie Heizflächen an der Außenwand (bei Anordnung vor Glasflächen mit
Strahlungsschutz), ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen, P-Regler
(nicht zertifiziert), keine Hilfsenergie
 

–   bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
Regelgröße Raumtemperatur, hohe Regelgüte.
 

4.4 Heizung (Raumhöhen > 4 m) Dezentrales Heizsystem:
Wärmeerzeuger gemäß DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 52:
–   Dezentraler Warmlufterzeuger

 

–   nicht kondensierend
 

–   Leistung 25 bis 50 kW je Gerät
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Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

   
Raum-

Solltemperaturen
im Heizfall

≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

–   Energieträger Erdgas
 

–   Leistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne Anpassung
der Verbrennungsluftmenge)
 

Wärmeübergabe gemäß DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 16 und Tabelle 22:
–   Radialventilator, Auslass horizontal, ohne Warmluftrückführung,

Raumtemperaturregelung P-Regler (nicht zertifiziert)
 

5.1 Warmwasser
–   zentrales System

 

Wärmeerzeuger:
allgemeine Randbedingungen gemäß DIN V 18599-8: 2018-09 Tabelle 6, Solaranlage
mit Flachkollektor (nach 1998) zur ausschließlichen Trinkwassererwärmung nach
DIN V 18599-8: 2018-09 mit Standardwerten gemäß Tabelle 19 bzw. Abschnitt 6.4.3,
jedoch abweichend auch für zentral warmwasserversorgte Nettogrundflächen über
3 000 m2

Restbedarf über Wärmeerzeuger der Heizung
Wärmespeicherung:
bivalenter, außerhalb der thermischen Hülle aufgestellter Speicher nach DIN V
18599-8: 2018-09 Abschnitt 6.4.3
Wärmeverteilung:
mit Zirkulation, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslänge und die Lage der
Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebäude anzunehmen.

5.2 Warmwasser
–   dezentrales System

 

hydraulisch geregelter Elektro-Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 Meter
Leitungslänge
pro Gerät bei Gebäudezonen, die einen Warmwasserbedarf von höchstens 200 Wh /
(m2 • d) aufweisen

6.1 Raumlufttechnik
–   Abluftanlage

 

spezifische Leistungsaufnahme Ventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)

6.2 Raumlufttechnik
–   Zu- und Abluftanlage

 

–  Luftvolumenstromregelung:
Soweit für Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und 40*
eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist diese mit bedarfsabhängiger
Luftvolumenstromregelung Kategorie IDA-C4 gemäß DIN V 18599-7: 2018-09
Abschnitt 5.8.1 auszulegen.

–  Spezifische Leistungsaufnahme:
–  Zuluftventilator PSFP = 1,5 kW/(m3/s)

–  Abluftventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)

Erweiterte PSFP-Zuschläge nach DIN  EN  16798-3: 2017-11 Abschnitt 9.5.2.2
können für HEPA-Filter, Gasfilter sowie Wärmerückführungsbauteile der Klassen
H2 oder H1 nach DIN EN 13053:2007-11 angerechnet werden.

–  Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager:
Temperaturänderungsgrad  ηt,comp = 0,6
Zulufttemperatur        18 °C
Druckverhältniszahl      fP = 0,4

–  Luftkanalführung:        innerhalb des Gebäudes
–  bei Kühlfunktion:       Auslegung für 6/12 °C,

              keine indirekte Verdunstungskühlung

6.3 Raumlufttechnik
–   Luftbefeuchtung

 

für den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu errichtenden
Gebäude anzunehmen

6.4 Raumlufttechnik
–   Nur-Luft-Klimaanlagen

 

als kühllastgeregeltes Variabel-Volumenstrom-System ausgeführt:
Druckverhältniszahl:      fP = 0,4
                 konstanter Vordruck
Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes
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Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

   
Raum-

Solltemperaturen
im Heizfall

≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

7 Raumkühlung –  Kältesystem:
Kaltwasser-Ventilatorkonvektor, Brüstungsgerät
Kaltwassertemperatur      14/18 °C

–  Kaltwasserkreis Raumkühlung:
Überströmung         10 %
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 30 Wel/kWKälte
hydraulisch abgeglichen,
geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach
DIN V 18599-7: 2018-09, Anhang D

8 Kälteerzeugung Erzeuger:
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, außenluftgekühlt, kein
Speicher, Baualterfaktor fc,B = 1,0, Freikühlfaktor fFC = 1,0
Kaltwassertemperatur:
–  bei mehr als 5 000 m2 mittels Raumkühlung

konditionierter Nettogrundfläche, für diesen
Konditionierungsanteil            14/18 °C

–  im Übrigen:                  6/12 °C
Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Kühlung:
Überströmung                 30 %
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 20 Wel/kWKälte
hydraulisch abgeglichen,
ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach DIN V 18599-7: 2018-09,
Anhang D,
Verteilung außerhalb der konditionierten Zone.
Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die Kühlfunktion der
raumlufttechnischen Anlage darf für Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8, 10, 16, 18 bis
20 und 31* nur zu 50 % angerechnet werden.

9 Gebäudeautomation Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09

 *    Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10: 2018-09.
 

Anlage 3 (zu § 19)
Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden
Umfassungsfläche (Nichtwohngebäude)

(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1774)
Höchstwerte der Mittelwerte der
Wärmedurchgangskoeffizienten

Nummer Bauteile Zonen mit
Raum-Solltemperaturen

im Heizfall ≥ 19 °C

Zonen mit
Raum-Solltemperaturen

im Heizfall von
12 bis < 19 °C

1 Opake Außenbauteile, soweit nicht
in Bauteilen der Nummern 3 und 4
enthalten

Ū = 0,28 W/(m2•K) Ū = 0,50 W/(m2•K)

2 Transparente Außenbauteile,
soweit nicht in Bauteilen der
Nummern 3 und 4 enthalten

Ū = 1,5 W/(m2•K) Ū = 2,8 W/(m2•K)

3 Vorhangfassade Ū = 1,5 W/(m2•K) Ū = 3,0 W/(m2•K)
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Baubeschreibung LPH 5-7. 
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Anlagen, Teil 3 

Typologie-gestützte Kennwerte […] bestehender Nichtwohngebäude, 
 Auszug Anhang D, S. 93-96.        
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Bauteilaufteilung Gebäudehüllfläche Bestand. 
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Daten Bestandsgebäude. 

  









Bestand: Ergebnisse



Bestand: Übersicht



Bestand: Verluste
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Daten Gebäudesanierung GEG Standard. 

  









GEG-Standard: Ergebnisse



GEG-Standard: Übersicht



GEG-Standard: Verluste
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Daten Gebäudesanierung GEG-Niveau2. 

  









GEG-Niveau2: Ergebnisse



GEG-Niveau2: Übersicht



GEG-Niveau2: Verluste
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Daten Gebäudesanierung BEG-Standard. 

  









BEG-Standard: Ergebnisse



BEG-Standard: Übersicht



BEG-Standard: Verluste



Anlagen, Teil 9      A-LXI

 

Anlagen, Teil 9 

 

Daten PV-Anlage. 

 

 

 

  







Anlagen, Teil 10    A-LXIV

 

Anlagen, Teil 10 

 

Energieausweise Sanierungsstufen. 
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Kostenermittlung BKI-Kostenplaner GEG-Niveau2. 
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Kostenermittlung BKI Kostenplaner BEG-Standard. 
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Berechnung Barwerte und Kapitalwert.  

  



GEG BEG Qp 75 kWh
Betrachtungszeitraum 20 Jahre 20 Jahre 20 Jahre 
Kalkulationszins 3,00% 3,00% 3,00%
Inflation 2,00% 2,00% 2,00%
Instandhaltungskosten 17.123,62 € 23.292,64 € 19.065,85 €
Aufzinsen der Instandhaltungskosten 
mit der Inflation 25.444,80 34.611,64
Summe 424.380,11 € 577.268,89 €
Abzinsen der aufgezinsten 
Instandhaltungskosten mit dem 
kalkuzlationszins zum Barwert der 
Instandhaltungskosten

14.088,17 € 19.163,62 €

Summierte Barwerte der 
Instandhaltungskosten 309.616,10 € 421.159,57 € 344.734,01 €

GEG BEG Qp75
Betrachtungszeitraum 20 Jahre 20 Jahre 20 Jahre
Kalkulationszins 3% 3% 3%
Energiepreissteigerung 5% 5% 5%
Energiekosten 19.680,56 € 11.160,11 € 16.006,35 €
Aufzinsen der Energiekosten mit der 
Inflation 
Summe 683.294,32 € 387.470,67 €
Abzinsen der aufgezinsten 
Energiekosten mit dem 
kalkuzlationszins zum Barwert der 
Energiekosten
Barwert der Energiekosten 484.653,41 € 274.828,83 € 394.172,33 €

Energiekosten Bestand:
136,5 61.894,00 €

14088,16803



GEG BEG Differenz

Gesamtkosten 2.848.486 € 3.660.255 € 811.769 €

Energieeffizienzbedingte Mehrkosten 568.934 € 1.380.703 € 811.769 €

Instandhaltungskosten 309.616 € 421.160 € 111.543 €
Energiekosten 484.653 € 274.829 € 209.825 €
Zinsen 0 € 395.222 € 395.222 €

Wert der Förderung Juni 2022 269.776 € 1.380.301 € 1.110.526 €
Wert der Förderung November 2022 200.406 € 863.850 € 663.445 €

Betrachtungszeitraum 20 Jahre Jun 22 Nov 22- Zuschuss Nov 22 -Kredit
1. Ausgaben 923.313 € 923.313 € 1.318.535 €
2. Einnahmen 1.320.350 € 873.269 € 873.269 €
3. Kapitalwert 397.038 € -50.043 € -445.265 €

Betrachtungszeitraum 30 Jahre 
1. Ausgaben 971.434,33 €
2. Einnahmen 527.964,63 €
3. Kapitalwert -443.469,70 €

Bestand: -337.081,85 € Differenz IK 
1.249.372,62 € EK überschuss

912.290,77 €
Berechnung Bestand 
1. Ausgaben 2.113.007,12 €
2. Einnahmen 2.113.223,04 €
3. Kaitalwert 215,92 €

Laufende Kosten

Investitionskosten 



Berechnung Qp 75 kWh/m2a 

GEG 75 kWh Differenz

Gesamtkosten 2.848.486 € 3.112.744 € 264.258 €

Energieeffizienzbedingte Mehrkosten 568.934 € 833.192 € 264.258 €

Gesamtkosten 794.270 € 738.906 € 55.363 €
Warungskosten2 309.616 € 344.734 € -35.118 €
Energiekosten 484.653 € 394.172 € 90.481 €

Wert der Förderung November 2022 211.640 € 490.624 € 278.985 €

Betrachtungszeitraum 20 Jahre 
1. Ausgaben 299.376 €
2. Einnahmen 369.466 €
3. Kapitalwert 70.090 €

Investitionskosten 

Laufende Kosten
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Berechnung Förderhöhe. 
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